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01  Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden,  
den Präsidenten der IBU

Der Präsident der IBU, Olle Dahlin, eröffnete den 15. Ordentlichen IBU-Kongress in Salzburg am  
16. September 2022 um 11:06 MEZ und hieß die Delegierten, Gäste, Vertreter des IOK, der EBU und von 
Infront sowie alle anderen Teilnehmer willkommen. In seinem Willkommensgruß erwähnte er, dass dieser 
Kongress nach einem virtuellen Kongress im November 2020 der erste Präsenzkongress seit 2019 war. 
Er betonte die Bedeutung der anlässlich dieses Kongresses, der auch einen neuen olympischen Zyklus 
einläute, zu treffenden Entscheidungen.

Der Präsident der IBU überbrachte dem Kongress eine Videobotschaft des IOK-Präsidenten, Thomas Bach.

 

02  Bestätigung der ordnungsgemäßen Einberufung des Kongresses

Die Einladungen zum 15. Ordentlichen IBU-Kongress wurden vom ehemaligen IBU-Generalsekretär Niklas 
Carlsson verfassungsgemäß am 18. Mai 2022 versandt. 

➜  Der Kongress bestätigte seine ordnungsgemäße Einberufung.

  

03  Namentlicher Aufruf und erste Bekanntgabe der den NV-Mitgliedern 
zustehenden Stimmrechte

Die leitende IBU-Projektmanagerin, Riikka Rakic (RR), führte die Anwesenheitskontrolle der vertretenen 
Nationen durch und stellte fest, dass 46 stimmberechtigte Mitglieder anwesend waren. Sie hieß außerdem 
die vier teilnehmenden vorläufigen Mitglieder willkommen.

Der Präsident bat darum, die sieben verspäteten Anmeldungen zu akzeptieren und die Stimmrechte zu 
bestätigen. Der Kongress kam beiden Bitten nach. 

Laut Ergebnis der Anwesenheitskontrolle waren die folgenden IBU-Mitgliedsverbände von Beginn 
der Kongresssitzung an anwesend und stimmberechtigt:

AUS  I  AUT  I  BEL  I  BIH  I  BRA  I  BUL  I  CAN*  I  CHN  I  CRO  I  CYP*  I  CZE  I  DEN  I  EST  I  FIN  
FRA  I  GBR  I  GEO  I  GER  I  GRE  I  GRL  I  HUN  I  IND  I  IRL  I  ITA  I  JPN*  I  KAZ  I  KGZ  I  KOR  
LAT  I  LTU  I  MDA  I  MGL  I  MKD  I  NED  I  NOR  I  NZL   I  POL  I  ROU  I  SLO  I  SRB  I  SUI  I  SVK  
SWE  I  TUR*  I  UKR  I  USA 

Die vorläufigen Mitglieder ISL*, LEB, MEX* und THA* waren ebenfalls anwesend, als vorläufige Mitglieder 
jedoch nicht stimmberechtigt.

* verspätet angemeldet

Eine Liste der Vertreter aller anwesenden IBU-Mitgliedsverbände und IBU-Funktionäre finden Sie in  
ANHANG 1.

 

04 Genehmigung der Tagesordnung

➜  Der Kongress nahm die Tagesordnung ohne Änderungen an.

 

05  Genehmigung des Protokolls des letzten ordentlichen Kongresses

➜  Das Protokoll des 14. Ordentlichen IBU-Kongresses 2020 wurde einstimmig angenommen.
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06  Kongressablauf, Ernennung des Wahlkomitees und Ernennung der  
Stimmzähler

Der Präsident erklärte, dass die Wahlen anlässlich dieses Kongresses gemäß den Bestimmungen der 
neuen IBU-Verfassung stattfinden würden, und schlug das Vetting Panel mit seinen drei Mitgliedern als 
Wahlkomitee vor:

•  Louise REILLY, Vorsitzende 
•  Markus HAUPTMANN 
•  Alex MARSHALL

➜  Der Kongress bestätigte die Ernennung des Wahlkomitees.

Der Präsident präsentierte den Vorschlag für die Stimmzähler und die diese unterstützenden Personen.

➜  Die folgenden Personen wurden durch den Kongress einstimmig zu Stimmzählern ernannt: 

•  Derek BOLDER (NV IRL) 
•  Paul CULLEN (NV AUS) 
•  Andrea TOMA (NV ROU)

Unterstützung der Stimmzähler:          

•  Stephen COONEY (BIU)  
•  Jeremy HOPE (BIU)  
•  Felicitas TONG (BIU)   
•  Lucie ROTHAUER (BIU)

 

07 a.   Anträge betreffend den Status der NV 
–   Anträge betreffend die Russische Biathlonunion und den Weißrussischen 

Biathlonverband

Der Präsident der IBU bat den Rechtsberater der IBU, Christian Keidel, um Hintergrundinformationen 
zu den zwei unter diesem Tagesordnungspunkt eingebrachten Anträgen. Hr. Keidel erklärte, 
dass die Sportwelt nach der russischen Invasion der Ukraine noch nie dagewesenen Umständen 
gegenübergestanden sei, die eine besondere Reaktion erfordert hätten. Das IOK habe daher den 
internationalen Verbänden empfohlen, Schutzmaßnahmen zu beschließen, um den Athleten und 
Funktionären Russlands und Weißrusslands die Teilnahme an internationalen Wettkämpfen zu verwehren. 
Am 1. März 2022 beschloss der IBU-Vorstand (EB), dieser Empfehlung zu folgen und den russischen 
und weißrussischen Athleten und Funktionären die Teilnahme an internationalen IBU-Veranstaltungen 
einschließlich jeglicher durch die IBU für ihre Mitglieder organisierter nicht sportlicher Veranstaltungen bis 
auf Weiteres nicht zu gestatten. 

Hr. Keidel erläuterte, dass es bei dem ersten Antrag darum gehe, diesen Beschluss zu bestätigen.

Hr. Keidel führte weiter aus, dass der IBU-Vorstand am 28. März 2022 einen zweiten Beschluss gefasst 
habe, die Russische Biathlonunion (RBU) und den Weißrussischen Biathlonverband (BiFB) bis auf Weiteres 
oder bis spätestens zum nächsten Kongress zu suspendieren. Die Gründe für diese Entscheidung seien 
unter anderem, dass das Verhalten der beiden NV der IBU-Verfassung nicht entspreche und dass deren 
weitere Verbindung mit der IBU die IBU und den Biathlonsport in Misskredit bringen würde. Diese 
Schlussfolgerung sei aus dem Umstand gezogen worden, dass beide Verbände sich nicht von den 
Handlungen ihrer Regierungen distanziert hätten, und sei insbesondere daraus entstanden, dass russische 
und weißrussische Biathleten in einem Nahverhältnis zu den entsprechenden Streitkräften stünden. Der 
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Vorstand habe entschieden, dass eine Suspendierung in solch einer Situation die richtige Reaktion sei. 

Gemäß der IBU-Verfassung habe der IBU-Vorstand die Gültigkeit seiner zweiten Entscheidung bis zum 
Beschluss des Ordentlichen IBU-Kongresses in dieser Angelegenheit befristet. Der Kongress werde des 
Weiteren gebeten, dem IBU-Vorstand die Befugnis zu geben, die Suspendierung aufzuheben, sollte dies 
angemessen sein. Der Kongress werde also gebeten, über den zweiten Antrag abzustimmen. 

Der NV BRA bat um das Wort und erklärte, dass er den Vorschlag des Vorstands vollumfänglich unterstütze.

Der Präsident der IBU erteilte dem Präsidenten der Russischen Biathlonunion Viktor Maygurov das Wort, 
der virtuell am Kongress teilnahm. Hr. Maygurov bedankte sich für die Gelegenheit, dem Kongress die 
Stellungnahme der RBU sowie die offizielle Reaktion der RBU auf den vorgelegten Antrag erläutern zu 
dürfen. Er erinnerte daran, dass er 2020 Präsident der RBU wurde, als der Mitgliedsstatus der RBU aufgrund 
von Verstößen gegen die Anti-Doping-Bestimmungen auf vorläufig gesetzt wurde. Seit damals sei sehr viel 
getan worden. Alle Kriterien bis auf eines, das außerhalb der Kontrolle der RBU liege, seien erfüllt worden. 

Hr. Maygurov stellte fest, dass die Suspendierung der Mannschaften von der Teilnahme an Wettkämpfen 
auf allen Ebenen zum Saisonende aufgrund von Emotionen und nicht basierend auf den Regeln oder 
der IBU-Verfassung erfolgt sei. Deshalb sei gegen diese Beschlüsse durch die RBU beim CAS Berufung 
eingelegt worden. Hr. Maygurov erklärte, er glaube, dass die IBU die einzige internationale Organisation 
sei, die einen NV aus politischen Gründen suspendiert habe, und erwähnte, wie andere Sportarten, z. B. der 
Internationale Tennisverband, mit der Situation umgehen. 

Der Präsident der RBU bat außerdem um Beispiele dafür, inwiefern russische Biathleten mit dem seit 
Februar 2022 laufenden Konflikt mit der Ukraine zu tun hätten, da niemand in der Leitung der RBU und kein 
Athlet der RBU politische Stellungnahmen abgegeben hätten. Des Weiteren bat er die IBU, die Kriterien 
für eine Wiederaufnahme der RBU als ordentliches Mitglied klar auszusprechen. Hr. Maygurov erklärte, 
was passieren könnte, wenn der Konflikt lange andauern sollte wie in einigen anderen Ländern, in denen 
es den Athleten jedoch erlaubt sei, weiterhin an Wettkämpfen teilzunehmen. Die Suspendierung könnte 
dem Biathlonsport in Russland schaden: Athleten und Trainer könnten sich zurückziehen, jüngere Athleten 
könnten sich um eine andere Staatsbürgerschaft bemühen und Kinder könnten sich für einen anderen 
Sport als den Biathlon entscheiden. Er stellte fest, dass es die Verantwortung des Kongresses sei, eine 
Entscheidung zu treffen und sich dabei im Sinne des Sports oder im Sinne der Politik zu entscheiden. Er 
wünschte dem Kongress Erfolg und bedankte sich für die Gelegenheit, das Wort zu ergreifen.

Der IBU-Präsident erteilte daraufhin dem Präsidenten des Weißrussischen Biathlonverbands (BiFB), Andrian 
Tsybulski, das Wort, der ebenfalls online zugeschaltet war.

Hr. Tsybulski bedankte sich zunächst für die Gelegenheit, zur internationalen Biathloncommunity 
sprechen zu dürfen. Er erklärte, dass der BiFB immer gegen alle Konflikte auf der Welt und für den 
Frieden sei. Die weißrussischen Athleten und Trainer stünden weiterhin in einem friedlichen Verhältnis 
mit ihren ukrainischen und anderen Kollegen. Er sprach die zwei Vorstandsbeschlüsse im Kontext der 
Biathlonfamilie an und erwähnte auch, dass der Verband Sponsorenverträge verloren habe, wodurch 
das zukünftige Bestehen des Verbands und des Biathlonsports in Weißrussland in Frage gestellt worden 
sei. Biathlonschulen und -Nationalmannschaft können nur durch Unterstützung der Regierung weiter 
aufrechterhalten werden.      

Hr. Tsybulski erklärte, dass der BiFB den ersten Beschluss zur Suspendierung scharf zurückweise und 
den zweiten Beschluss als eine „Beleidigung“ betrachte. Seines Wissens sei die IBU einer der wenigen 
internationalen Verbände, die eine solche Entscheidung getroffen hätten. Er bat um Unterstützung und 
Verständnis für die Situation und um Hilfe für seinen Verband durch die Wiederherstellung der Rechte 
desselben für die Zukunft des Sports im Allgemeinen.
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Der IBU-Präsident erteilte daraufhin dem NV UKR das Wort. Dieser dankte der IBU für ihre Positionierung 
und Unterstützung und gab seine Stellungnahme zum Antrag ab. Der NV UKR gab einen Überblick 
über die Lage in der Ukraine seit Februar einschließlich einiger Informationen zum Sport in der Ukraine: 
133 Athleten und Trainer seien getötet worden, darunter ein junger Biathlet. Viele Sportseinrichtungen, 
einschließlich eines der wichtigsten Biathlontrainingszentren seien zerstört worden. Der NV UKR stellte fest, 
dass oft gesagt werde, dass der Sport nichts mit Politik zu tun habe, dass jedoch viele Athleten Angehörige 
des Militärs seien und viele von ihnen am politischen Konflikt teilnähmen. 

Die russischen und weißrussischen Athleten hätten geschwiegen und keiner habe sich gegen den Krieg 
ausgesprochen. Daher sollte es ihnen nicht gestattet sein, an internationalen Wettkämpfen teilzunehmen. 
Der NV UKR drückte seine Hoffnung aus, dass der Kongress die Anträge unterstützen und so eine Botschaft 
aussenden würde, dass terroristische Staaten nicht gegen demokratische Staaten in Wettkämpfen antreten 
und unter den demokratischen Staaten sein dürfen. 

Die NV NOR und POL brachten ihre vollumfängliche Unterstützung der eingebrachten Anträge zum 
Ausdruck.

Der IBU-Präsident erläuterte daraufhin das Abstimmungsverfahren für die Anträge, das in geheimer 
Abstimmung erfolgen werde.  

 
ANTRAG 1

 Bestätigung des Beschlusses des IBU-Vorstands vom 1. März 2022: „Verhängung eines bis auf 
Weiteres gültigen Teilnahmeverbots für russische oder weißrussische Athleten oder Funktionäre an den 
internationalen Veranstaltungen der IBU einschließlich nicht-sportlicher Veranstaltungen, die die IBU für ihre 
Mitglieder organisiert“

➜ Antrag 1 wurde mit dem folgenden Abstimmungsergebnis angenommen: 
 ABGEGEBENE STIMMEN 46    JA 39    NEIN 2

 Ergebnis mit einer Gesamtzahl von 41 JA/NEIN-Stimmen: 
 JA 95.1%    NEIN 4.9%

 
ANTRAG 2

Suspendierung der IBU-Mitgliedschaft der RBU und der BiFB, bis diese ihr uneingeschränktes 
Engagement für die Unterstützung und Förderung der Ziele und Grundsätze der IBU demonstrieren, 
z. B. durch eine klare Distanzierung vom Krieg in der Ukraine und dadurch, dass sie sicherstellen, 
dass keine ihrer Funktionäre oder Athleten aktiv in das nationale Militär involviert sind bzw. in 
irgendeiner Weise an den Kriegsanstrengungen teilnehmen. Der IBU-Vorstand wird die Umsetzung 
der obengenannten Bedingungen überwachen und kann die bis zum nächsten Kongress verhängten 
Suspendierungen vorläufig aufheben, wenn er in seinem uneingeschränkten Ermessen der Ansicht 
ist, dass die obengenannten Bedingungen von der RBU bzw. dem BiFB erfüllt wurden. Der IBU-
Vorstand wird dem Kongress gegebenenfalls Empfehlungen vorlegen.

➜ Antrag 2 wurde mit dem folgenden Abstimmungsergebnis angenommen: 
 ABGEGEBENE STIMMEN 46    JA 40    NEIN 1    UNGÜLTIG 1

 Ergebnis mit einer Gesamtzahl von 41 JA/NEIN-Stimmen: 
 JA 97.6%    NEIN 2.4%
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07 b.   Zweite Bekanntgabe der den NV-Mitgliedern zustehenden Stimmrechte

Der Präsident bestätigte, dass die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder des Kongresses nach den 
Abstimmungsergebnissen zu den zwei Anträgen gleichgeblieben war: 46 stimmberechtigte Mitglieder 
waren anwesend.

08 Entgegennahme und Genehmigung der Jahresberichte des Vorstands 
 –  Tätigkeitsberichte 2020/2021 und 2021/2022

Der Präsident stellte die Tätigkeitsberichte für die vergangenen zwei Geschäftsjahre vor und hob 
hervor, dass die letzten zwei Saisonen aufgrund der Coronapandemie und der geopolitischen Lage 
von Herausforderungen gekennzeichnet gewesen seien. Gleichzeitig sei es dank der Zusammenarbeit 
und der Einheit der Biathlonfamilie auch eine lohnende Zeit gewesen. Trotz der Schwierigkeiten waren 
die Wettkämpfe in der letzten Saison von hoher Qualität, und die Fans konnten auch wieder an die 
Veranstaltungsorte zurückkehren. Die Biathleten konnten ihr Können unter Beweis stellen, und zwei neue 
Namen standen an der Spitze der Weltcupgesamtwertung. Die OWS 2022 in Peking waren das Highlight 
der Saison. Es wurden neue Rekorde erreicht, und alle Athleten trugen zum Erfolg bei. 

Präsident Dahlin sprach auch das Presidents’ Meeting 2021 in München an, anlässlich dessen sich die 
Teilnehmenden auf die Vision, Mission und die Gesamtziele für 2030 einigten. 

Der IBU-Vorstand kam in den vergangenen Jahren weiterhin regelmäßig zusammen. Anlässlich der 
Vorstandssitzungen wurden die Finanzprognosen alle drei Monate geprüft, und auch die Umsetzung 
von Target 26 wurde regelmäßig überwacht. Unter den Schlüsselentscheidungen fand sich auch der 
Beschluss des Budgets für die Saison 2022/2023, das signifikante Erhöhungen der NV-Unterstützung, OK-
Unterstützung und der Preisgelder vorsah. 

Auf internationaler Ebene spielte die IBU im Rahmen von virtuellen und einigen persönlichen Treffen 
weiterhin eine aktive Rolle. Martin Fourcade wurde in das Athletenkomitee des IOK gewählt, wodurch der 
Biathlonsport im IOK vertreten ist.

Das IBU-Athletenkomitee (AK) nahm eine Schlüsselrolle bei der Aufrechterhaltung einer starken 
Kommunikation mit den Athleten während der Coronapandemie ein. Die neuen Mitglieder des AK wurden 
in der Saison 2021/2022 gewählt.

Das Technische Komitee der IBU (TK) war in der schwierigen Zeit der Pandemie wichtiger als jemals 
zuvor. Das TK half dabei, sich an neue Umstände anzupassen und faire und erfolgreiche Wettkämpfe 
sicherzustellen. Außerdem befasste sich das TK mit Material- und Ausrüstungsthemen wie elektronischen 
Scheiben, Blei- und Fluorfragen und insbesondere mit der Verschiebung des umfassenden Verbots von 
Fluor auf 2023.

Im Bereich Sport und Veranstaltungen war in den vergangenen zwei Saisonen vor allem Flexibilität 
gefordert. Die Abteilung Sport und Veranstaltungen war federführend bei der Entwicklung des 
Wettkampfkalenders und der Umsetzung neuer Sonderregeln mit Unterstützung des TK. Im Juni 2022 
wurde Daniel Boehm zum neuen Sport und Event Direktor ernannt.

In der Entwicklungsabteilung wurden zahlreiche Verbesserungen eingeführt. Die IBU Academy entwickelte 
sich zum Herzstück der IBU-Entwicklung. Die Grundlage der Akademie ist die Aus- und Weiterbildung 
von Trainern. Pilotversionen der Basis- und Level 1-Kurse und ein umfassendes Webinarprogramm, 
das verschiedene Themen abdeckt, wurden bereits umgesetzt. Die Richtlinie, die Strategie und der 
Maßnahmenplan für Geschlechtergleichberechtigung der IBU wurden genehmigt, und es fanden mehrere 
Seminare und Workshops statt, darunter auch das IBU-IBSF Gender Equity Forum. Außerdem wurde ein 
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Mentoringprogramm für weibliche NV-Führungskräfte auf den Weg gebracht.

Nachhaltigkeit ist eine der Kernprioritäten der IBU. In den vergangenen zwei Jahren verabschiedete 
die IBU eine Richtlinie und eine Strategie für Nachhaltigkeit und sie veröffentlichte ihren ersten 
Nachhaltigkeitsbericht. Die IBU trat den Programmen United Nation Sports for Climate Action und Race 
to Zero bei. Die Arbeit der IBU wurde vom IOK mit dem Dow Carbon Action Award gewürdigt. Außerdem 
führte die IBU zwei Biathlon Climate Challenges durch, führte das Snow Network ein und stellte den ersten 
IBU-OK-Nachhaltigkeitspreis vor.

Durch die Pandemie erschlossen sich neue Möglichkeiten im Bereich digitale Technologien, die es der 
Kommunikationsabteilung erlaubten, sich an die neuen Herausforderungen anzupassen. Die WM 2021 
stellten einen neuen Rekord auf: Es wurde ein siebenprozentiger Zuwachs an Fernseh-Zuschauerstunden 
verzeichnet. Die IBU brachte eine neue mobile App heraus und modernisierte ihre Webseite. In der ersten 
Saison wurde die IBU-App 145.000-mal heruntergeladen, und die Anzahl der Webseitenbesucher erhöhte 
sich um 30 Prozent. Außerdem wurde ein neuer fanorientierter monatlicher Newsletter – Biathlon Insider – 
eingeführt.

Die Biathlon Integrity Unit arbeitete weiter an der Verstärkung ihrer Kapazitäten und bleibt die zentrale 
Anlaufstelle für alle integritätsbezogenen Angelegenheiten. Zu den zahlreichen Errungenschaften der 
BIU der letzten zwei Saisonen zählen die Entwicklung einer Schutzrichtlinie (Safeguarding Policy) und die 
Überarbeitung des IBU-Integritätskodex.

Die neue Struktur und der neue Aufbau der Finanz- und Verwaltungsabteilung umfassen nun 
Kostenstellenbudgets und -prognosen, langfristige Haushaltsrahmen, Anleitungen für Finanzinvestitionen, 
sowie Versicherungsüberprüfungs- und Verwaltungsroutinen.

Abschließend erklärte Präsident Dahlin, dass den schwierigen Zeiten zum Trotz dank der harten Arbeit und 
der Zusammenarbeit der gesamten Biathlonfamilie großartige Fortschritte erreicht werden konnten.

Die Präsentation finden Sie in ANHANG oder unter 
https://www.biathlonworld.com/previews/articlepreview?sys_id=3mXWaD7QnYtInBG77HMjxZ

 

08  Entgegennahme und Genehmigung der Jahresberichte des Vorstands 
–  Strategieplan Target 26, Follow-Up

Der IBU-Präsident berichtete daraufhin zu Target 26, erwähnte den Statusbericht 2022 zu Target 26, der den 
Kongressdelegationen zur Verfügung gestellt worden war, und merkte an, dass die IBU bei der Umsetzung 
des Strategieplans mit vielen bereits erreichten Zielen die Halbzeit erreicht hätte. 

Daraufhin stellten die Mitglieder des Vorstands und das IBU-Führungsteam jedes der fünf Ziele vor und 
erklärten, was bereits umgesetzt worden und was noch für die Zukunft geplant war.

Der IBU-Präsident stellte abschließend fest, dass zwar viele Target 26-Ziele für 2022 erreicht wurden, es 
jedoch auch noch viel zu tun gebe. Er betonte, dass es sinnvoll sei, nun, nach Ablauf der ersten Hälfte 
der Sieben-Jahres-Planung, zu überprüfen, ob für die fünf Ziele mehr Input benötigt werde, neue Ziele 
zu setzen seien oder ob es möglicherweise Projekte gebe, die nicht weiterverfolgt werden sollten. Diese 
Prüfung müsse mit Hilfe der NV erfolgen. Zu diesem Zweck werden in den kommenden Monaten bis zum 
Sommer 2023 eine Reihe regionaler Workshops veranstaltet, deren Ergebnis in einen überarbeiteten 
Target 26-Plan für 2022-2026 einfließen werden. Dieser Plan werde anlässlich des Presidents’ Meeting 
Anfang Juli 2023 um den 30. Jahrestag der IBU herum zur Diskussion und Genehmigung vorgelegt.

Die Präsentation finden Sie in ANHANG oder unter 
https://www.biathlonworld.com/previews/articlepreview?sys_id=3mXWaD7QnYtInBG77HMjxZ

https://www.biathlonworld.com/previews/articlepreview?sys_id=3mXWaD7QnYtInBG77HMjxZ
https://www.biathlonworld.com/previews/articlepreview?sys_id=3mXWaD7QnYtInBG77HMjxZ


XV. ORDENTLICHER IBU KONGRESS
 15. – 18. SEPTEMBER 2022  I  SALZBURG AUT

PROTOKOLL

10 /42

Präsident Dahlin bat den Kongress um die Genehmigung der Tätigkeitsberichte und des Follow-up-
Berichts zum Strategieplan Target 26. 

➜ Die Berichte wurden von den Delegierten einstimmig angenommen.

 

09  Präsentation der geprüften Jahresabschlüsse und des Berichts der 
Rechnungsprüfer für die zwei vorangegangenen Geschäftsjahre

Der Präsident erklärte, dass die IBU nach dem Geschäftsjahr 2020/2021 vom Buchprüfungsunternehmen 
KPMG zu BDO gewechselt hätte.

Corinna Ogris (CO), Senior Associate bei BDO, stellte dem Kongress den Prüfbericht vor. Die 
Rechnungsprüfung der IBU erfolgte gemäß den österreichischen GAAP (allgemein anerkannte Grundsätze 
der Rechnungslegung) und den internationalen Prüfungsstandards (International Standards on Auditing). 

Die Jahresabschlüsse 2020/2021 wurden noch von KPMG geprüft. Es wurde ein uneingeschränkter 
Bestätigungsvermerk erteilt. In der Prüfung wurden keine wesentlichen Abweichungen festgestellt.  

Während der Prüfung der Jahresabschlüsse 2021/2022 ergaben sich drei Hauptthemen:

1.  Buchhaltungsmethodik zu erwarteten Forderungen vom IOK für die Olympischen Winterspiele in 
Peking: Die Verpflichtungen der IBU wurden vollumfänglich erfüllt. Laut den österreichischen GAAP 
(UGB) müssen Forderungen entsprechend ausgewiesen werden; vorsorglicher Abzug (Endabrechnung 
noch nicht erfolgt).

2.  Bewertung von Forderungen in Verbindung mit der Krise in der Ukraine: Verbindlichkeiten gegenüber 
Russland (in den Jahresabschlüssen als noch nicht ausbezahlte Verbindlichkeiten ausgewiesen).

3.  Zuweisung an Rücklagen: Zuweisung gebundener Rücklagen € 620.000,00 (Kongress); Zuweisung 
temporär gebundene Rücklagen € 14.760.000,00 für zukünftige Ausgaben (IOK-Einnahmen 
Olympische Winterspiele).  

In der Prüfung kam BDO für die Jahresabschlüsse 2021/2022 zu folgenden Schlussfolgerungen: 

• Finanzanlagen – konservative Investitionen, Bankbestätigungen wurden erhalten; 

• Einnahmen – korrekte Erfassung der Einnahmen; 

• Beiträge an NV – korrekt und verfassungsgemäß; 

• Qualität der Informationen und Dokumentation ausgezeichnet; 

• Keine Anzeichen von Fehlern bei der Einhaltung von Vorschriften; 

• Keine Anzeichen von Betrug. 

➜  Congress confirmed the receipt of the IBU’s financial reports for the preceding  
two financial years.

Die Präsentation der Rechnungsprüfer finden Sie in ANHANG 4 oder unter 
https://www.biathlonworld.com/previews/articlepreview?sys_id=3mXWaD7QnYtInBG77HMjxZ

 

10  Entlastung des Vorstands für die Geschäftsjahre 2020/2021 und 2021/2022

Der IBU-Präsident bat den Kongress um die Entlastung des Vorstands für die Geschäftsjahre 2020/2021 
und 2021/2022 unter Nutzung der Abstimmungskarten.

➜  Der Kongress entlastete den Vorstand einstimmig. 

https://www.biathlonworld.com/previews/articlepreview?sys_id=3mXWaD7QnYtInBG77HMjxZ
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11  Entgegennahme und Genehmigung der Jahresberichte des Vetting  
Panels und des BIU-Vorstands 

Die Vorsitzende des BIU-Vorstands, Louise Reilly (LR), stellte die BIU-Jahresberichte vor und hob die 
großartige Arbeit der BIU unter der Leitung von Greg McKenna hervor. Mit der Einrichtung der BIU in den 
letzten zwei Jahren hat die IBU ihre Governance transformiert. Als von der IBU operativ unabhängiges 
Organ hat die BIU eine gute Arbeitsbeziehung mit der IBU und eine vertrauensvolle Beziehung mit der 
Biathloncommunity aufgebaut.

LR erinnerte daran, dass es die Hauptverantwortung der BIU ist, Verstöße gegen den Integritätskodex zu 
untersuchen und zu verfolgen sowie sicherzustellen, dass sich die IBU an den WADA-Code und an andere 
einzuhaltende Verpflichtungen hält. Die BIU schützt die Biathlonfamilie auch vor anderen Bedrohungen, 
z. B. im Zusammenhang mit Schutzfragen (Safeguarding). Des Weiteren trägt die BIU auch dazu bei, 
sicherzustellen, dass es bei Biathlonwettkämpfen nicht zu Manipulation oder Wettkampfabsprachen 
kommt. Es ist auch wichtig, weiter mit anderen Organisationen zusammenzuarbeiten, um die weltweite 
Reaktion auf solche Bedrohungen zu verbessern.

LR verwies auf die im Kongresshandbuch enthaltenen Jahresberichte.

Abschließend wiederholte LR, dass die BIU sich im zweiten Jahr ihres Bestehens konsolidiert und ihre 
operativen Kapazitäten weiter aufgebaut hat. Sie verlieh ihrer Hoffnung auf eine positive Arbeitsbeziehung 
mit der IBU unter der Leitung des neuen Generalsekretärs Max Cobb und darauf Ausdruck, zusammen mit 
den anderen Mitgliedern des BIU-Vorstands weiter in den Diensten der Biathlonfamilie für einen sauberen 
und glaubwürdigen Sport zu arbeiten.

Alex Marshall (AM), Vorsitzender des Vetting Panels, stellte den zweiten Bericht desselben vor. Er 
erklärte, dass es beim Vetting, also bei der Überprüfung, darum geht, herauszufinden, ob Personen, die 
Funktionärspositionen innerhalb der IBU bekleiden möchten, dafür „geeignet“ sind. Um diese Eignung 
festzustellen, prüft das Vetting Panel den Hintergrund und den Ruf der entsprechenden Person. Der 
Hauptzweck dieser Überprüfungen ist es, die Integrität des Biathlonsports zu wahren.  

Das Vetting Panel, dessen Zusammensetzung, Alex Marshall, Markus Hauptmann und Louise Reilly, seit 
dem letzten Jahr gleichgeblieben ist, prüfte im letzten Jahr 28 Bewerbungen. Nicht alle Bewerber für IBU-
Funktionärspositionen stellten sich auch als geeignet heraus. 

Abschließend erklärte AM, dass das Vetting Panel weiterhin den Biathlonsport schützen und die 
Prüfprozesse verbessern werde, um die richtigen Personen für IBU-Funktionärspositionen zu finden.     

➜  Die Jahresberichte des BIU-Vorstands und des Vetting Panels wurden vom Kongress einstimmig 
angenommen.

Der Präsident bat den Kongress um die Genehmigung der Finanzierungsanträge der BIU für die folgenden 
drei Saisonen, die von Louise Reilly vorgestellt worden waren. 

➜  Die Delegierten sprachen sich unter Verwendung der Abstimmungskarten einstimmig dafür aus.

Die Präsentation der BIU finden Sie in ANHANG 5 oder unter 
https://www.biathlonworld.com/previews/articlepreview?sys_id=3mXWaD7QnYtInBG77HMjxZ
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12  Präsentation der aktualisierten Haushaltsvorschläge für 2022/2023  
und der Haushaltsrahmen 2023/2024, 2024/2025 und 2025/2026

Margit Eidenhammer (ME), Leiterin der Finanz- und Verwaltungsabteilung, präsentierte einen Vergleich 
des Budgets 2022/2023 mit den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2021/2022. Die im Budget erfassten 
Gesamteinnahmen der IBU liegen bei 47,4 Millionen Euro, was einen starken Anstieg im Vergleich zum 
Vorjahr darstellt, der auf neue Medien- und Marketingverträge und Einnahmen aus den OWS 2022 
zurückzuführen ist. Dadurch konnten die Unterstützung für NV und OKs sowie Preisgelder signifikant erhöht 
werden. 

Die finanzielle Unterstützung für NV für 2022/2023 ist in drei Bereiche unterteilt: Entwicklung, Teilnahme 
und Performance. 

Der IBU-Präsident ergänzte hierzu Informationen zur Verteilung der Unterstützung und erwähnte, 
dass vereinbart worden sei, aufgrund der Situation im Zusammenhang mit dem Krieg Russlands und 
Weißrusslands gegen die Ukraine die Zahlung einer Rechnung in Höhe von einer Million Euro zu 
verschieben. Wie mit dem Rest des Geschäftsjahrs umgegangen werde, sei noch in Diskussion. 

Zu den Haushaltsrahmen für die folgenden drei Saisonen sagte ME, dass die Einnahmen aus Medien- und 
Marketingrechten laut Prognose jedes zweite Jahr steigen werden. Die langfristigen Haushaltsrahmen 
sehen 4,3 Millionen Euro temporäre Rücklagen pro Geschäftsjahr vor (IOK-Einnahmen). 2 bis 2,7 Millionen 
Euro pro Geschäftsjahr sind für zukünftige Projekte/Unvorhergesehenes vorgesehen. Bis zum Geschäftsjahr 
2025/2026 sollen sich die gebundenen Rücklagen auf 56 Millionen Euro erhöhen. 

Die Präsentation der Haushaltsvorschläge und Haushaltsrahmen finden Sie in ANHANG 6 oder unter 
https://www.biathlonworld.com/previews/articlepreview?sys_id=3mXWaD7QnYtInBG77HMjxZ

Der NV BRA gratulierte der IBU zur Transparenz, die durch die Veröffentlichung des derzeitigen Budgets 
und den Vergleich mit den vergangenen und folgenden Jahren erreicht worden war, was die Analyse 
erleichtere. Sie zeige die Entwicklung der direkten finanziellen Unterstützung für die NV, die sich von 
13,3 Prozent [sic] auf 18,3 Prozent [sic] um fünf Millionen Euro erhöht habe, was eine große Verbesserung 
innerhalb eines Jahres darstelle. Dass sich die Unterstützung innerhalb von fünf Jahren fast verdopple 
sei beeindruckend. Das Nettoergebnis sei aufgrund anderer Einnahmen positiv. Das Budget 2022/2023 
zeige jedoch ein negatives EBIT, das später kompensiert werden sollte. Es sei jedoch wichtig, bei einem 
negativen oder Nullbudget vorsichtig zu sein, da dies das Aufbrauchen von Rücklagen erfordern könne. 
Insgesamt haben die IBU und ihr Führungsteam beeindruckende Finanzergebnisse erzielt. 

Der IBU-Präsident erklärte, dass die NV die Unterstützung, die sie direkt erhalten, berechnen können, dass 
es jedoch auch wichtig sei, die Performance der Mannschaft und die entsprechende Unterstützung zu 
antizipieren. 40 Prozent der Erhöhung seien bereits im Budget enthalten. 

➜  Der Kongress bestätigte das aktualisierte Budget für 2022/2023 und den Erhalt der 
Haushaltsrahmen für 2023/2024, 2024/2025 und 2025/2026  

 

13 Biathlon-Weltmeisterschaften 2027

 a.   Präsentation der Kandidaten für die Biathlon-WM 2027

•  Das OK Kontiolahti präsentierte seine Kandidatur für die WM 2027.

•  Das OK Otepää präsentierte seine Kandidatur für die WM 2027.

 

https://www.biathlonworld.com/previews/articlepreview?sys_id=3mXWaD7QnYtInBG77HMjxZ
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13 Biathlon-Weltmeisterschaften 2027

 b.   Antrag auf Ernennung der Gastgeber der Biathlon-WM 2027

Im Anschluss an die Präsentationen erläuterte der IBU-Präsident das Abstimmungsverfahren für die Wahl 
des Ausrichters der WM 2027. Laut Verfassung muss der Kongress mit einfacher Mehrheit den Vorschlag 
des Vorstands für die Vergabe des Rechts zur Ausrichtung der Biathlonweltmeisterschaften an ein 
ordentliches NV-Mitglied bestätigen. Er erläuterte die wichtigsten Beobachtungen und den Vorschlag des 
Vorstands:

•  Beide Kandidaten sind in allen Bereichen gut vorbereitet: Sport, Logistik und Personal.

•   Beide Kandidaten haben die Unterstützung des Staates, der Region und der lokalen Gemeinden sowie 
der verbundenen Organisationen und Gremien.

•  Beide Kandidaten haben ausgezeichnet vorbereitete Bewerbungsunterlagen eingereicht.

•  Kontiolahti hat die IBU-WM zuletzt im Jahr 2015 ausgerichtet. Für Otepää wäre es die erste WM. 

•   In den vergangenen sieben Jahren gab es in Skandinavien drei WM, während im Baltikum diese WM die 
erste wäre.

•   Es scheint einen leichten Unterschied beim Zuschauer-Engagement zu geben, wo Otepää im Weltcup im 
März 2022 mit einer soliden Veranstaltung bereits einen großen Schritt nach vorne gemacht hat.

Präsident Dahlin fügte hinzu, dass der Vorstand die Möglichkeit gehabt hatte, sich eine Präsentation beider 
Kandidaten anzusehen und den sich bewerbenden OKs und der Evaluierungskommission Fragen zu 
stellen. 

Daraufhin bat er die Delegierten, den Vorschlag des Vorstands, Otepää als Ausrichter der WM 2027 zu 
bestätigen, zu unterstützen. 

➜  Der Kongress stimmte dem Vorschlag des Vorstands, Otepää (EST) zum Ausrichter der IBU-WM 
2027 zu ernennen, mit 44 Stimmen zu.

Der IBU-Präsident schloss den ersten Sitzungstag des Kongresses um 17:42 MEZ.

Der zweite Kongresstag wurde um 09:02 mit dem Willkommensgruß und der 
Anwesenheitskontrolle eröffnet.

Da es nur 47 stimmberechtigte Nationen gab, müssen zur Anwesenheitskontrolle alle Nationen anwesend 
gewesen sein. Einige könnten später den Kongress für einige Abstimmungen verlassen haben. 

Laut Anwesenheitskontrolle am 17. September 2022 waren die folgenden IBU-Mitgliedsverbände 
bei der Sitzung anwesend und stimmberechtigt:

AUS  I  AUT  I  BEL  I  BIH  I  BRA  I  BUL  I  CAN*  I  CHN  I  CRO  I  CYP*  I  CZE  I  DEN  I  ESP  I  EST  
FIN  I  FRA  I  GBR  I  GEO  I  GER  I  GRE  I  GRL  I  HUN  I  IND  I  IRL  I  ITA  I  JPN*  I  KAZ  I  KGZ***     
KOR  I  LAT  I  LTU  I  MDA**  I  MGL  I  MKD  I  NED  I  NOR  I  NZL  I  POL  I  ROU  I  SLO  I  SRB  I  SUI       
SVK  I  SWE  I  TUR*  I  UKR  I  USA 

* verspätet angemeldet  

** MDA war bei der Anwesenheitskontrolle nicht anwesend und betrat den Kongresssaal vor der ersten 
Abstimmung

*** KGZ war bei der Anwesenheitskontrolle nicht anwesend und betrat den Kongresssaal vor der Wahl des 
Schatzmeisters
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14 Wahlen

 a.   Vorstellung des Wahlverfahrens durch den Vorsitzenden des  
Wahlkomitees

Der IBU-Präsident verkündete den Beginn der Wahlen und bat den Vorstand, das Podium zu verlassen. 

LR erklärte das Wahlverfahren. Sie erläuterte, dass die Wahlen als geheime Wahlen mit Stimmzetteln 
stattfinden werden, es sei denn, die Anzahl der Kandidaten entspreche der Anzahl der zu besetzenden 
Positionen. Wenn es also einen Kandidaten für die entsprechende Rolle gebe, könne der Kongress 
mit einfacher Mehrheit entscheiden, per Akklamation oder Handzeichen abzustimmen. Werde per 
Handzeichen abgestimmt, so seien die Abstimmungskarten zu verwenden. Im Fall einer geheimen Wahl 
werden die Stimmen vertraulich vom Wahlkomitee und den Stimmzählern in einem separaten Raum 
ausgezählt. LR sagte auch, dass die Stimmzettel zusammen mit den unterzeichneten Ergebnislisten 100 
Kalendertage lang sicher aufbewahrt und dann durch die BIU vernichtet werden.

Daraufhin verkündete sie die Reihenfolge der Wahlen und erläuterte, dass die Abstimmungen jeweils 
einzeln erfolgen werden und der Kongress erst nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses mit der nächsten 
Abstimmung weitermachen werde.

 

14 Wahlen

 b.   Vorstellung des/der Kandidaten für das Amt des Präsidenten 
–  Wahl des Präsidenten

LR verkündete, dass Olle Dahlin (SWE) der einzige Kandidat für das Amt des Präsidenten sei. Die 
Delegierten stimmten dem Vorschlag zu, mit Hilfe der Abstimmungskarten abzustimmen.

Nach der Vorstellung des Kandidaten stimmte der Kongress über den IBU-Präsidenten ab.

➜  DAHLIN, Olle (SWE) wurde mit 46 abgegebenen Stimmen gewählt.

Er dankte den Delegierten für ihre Unterstützung.

14 Wahlen

 c.   Vorstellung des/der Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten 
–  Wahl des Vizepräsidenten

LR verkündete, dass Jiri HAMZA (CZE) der einzige Kandidat für das Amt des Vizepräsidenten sei. Die 
Delegierten stimmten dem Vorschlag zu, mit Hilfe der Abstimmungskarten abzustimmen.

Nach der Vorstellung des Kandidaten stimmte der Kongress über den IBU-Vizepräsidenten ab.

➜ HAMZA, Jiri (CZE) wurde mit 46 abgegebenen Stimmen gewählt.

Er bedankte sich bei den Delegierten für ihr Vertrauen.
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14 Wahlen

 d.   Vorstellung der Kandidaten für das Amt des Schatzmeisters 
–  Wahl des Schatzmeisters

LR fuhr mit der Wahl des IBU-Schatzmeisters fort und verkündete, dass es zwei Kandidaten für diese 
Position gebe und dass die Wahl als geheime Abstimmung erfolgen werde. Die Kandidaten hatten jeweils 
drei Minuten zur Verfügung, um sich vorzustellen.

Im ersten Wahlgang wurden 47 gültige Stimmen abgegeben. Die Kandidaten erhielten die folgende 
Anzahl an Stimmen:

SCHERER, Christian (AUT) 32 Stimmen 
LÄHDESMAKI, Kalle (FIN) 15 Stimmen

➜ SCHERER, Christian (AUT) was elected as treasurer in the first ballot.

Er dankte den Delegierten für ihr Vertrauen.

LR erklärte, dass Kalle LÄHDESMAKI (FIN) als Kandidat an den Wahlen für den IBU-Vorstand teilnehmen 
werde.

 

14 Wahlen

 e.   Vorstellung der Kandidaten für den Vorstand 
–  Wahl der weiteren Vorstandsmitglieder

LR erklärte, dass es 13 Kandidaten (sieben Frauen und sechs Männer) für den Vorstand gebe. Abgesehen 
von Kalle LÄHDESMAKI (FIN), der sich bereits vorgestellt hatte, hatten die Kandidaten jeweils drei Minuten 
zur Verfügung, um sich vorzustellen. 

Nach der Vorstellung erinnerte LR den Kongress daran, dass die Wahl als geheime Abstimmung erfolgen 
werde. Die Delegierten müssen für maximal sechs von ihnen präferierte Kandidaten stimmen. 

Im ersten Wahlgang wurden 47 Stimmen abgegeben. 46 davon waren gültig, und 1 Stimme war ungültig. 
Die Kandidaten erhielten die folgende Anzahl an Stimmen:

STEINLE, Franz (GER) 41   FARCNIK, Tim (SLO) 38 
BOYGARD, Tore (NOR) 34  SAGUEZ, Fabien (FRA) 24 
SANTER, Nathalie (ITA) 23  DAFOVSKA, Ekaterina (BUL) 19 
WINFIELD, Elizabeth (GBR) 17  SOSUNOVA, Aliona (LTU) 17 
PETTERSON, Anders (BRA) 15  LÄHDESMÄKI, Kalle (FIN) 13 
DAUBNEROVA, Jana (SVK) 8  SLETTEMARK, Uiloq (GRL) 7 
PUREVSAMBUU, Tungalag (MGL) 6

➜  Die folgenden sechs Kandidaten wurden demnach im ersten Wahlgang in den  
IBU-Vorstand gewählt:

  STEINLE, Franz (GER)  
FARCNIK, Tim (SLO)  
BOYGARD, Tore (NOR)  
SAGUEZ, Fabien (FRA)  
SANTER, Nathalie (ITA)  
DAFOVSKA, Ekaterina (BUL) 
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14 Wahlen

 f.   Wahl der Mitglieder des TechnischenKomitees

LR fuhr mit der Wahl des Technischen Komitees (TK) fort und erklärte, dass diese in geheimer Abstimmung 
erfolgen werde. Es gebe 12 Kandidaten (drei Frauen und neun Männer), die sich nicht vorstellen werden. 
Sie erläuterte, dass jeder NV bis zu zehn Kandidaten auf dem Stimmzettel ankreuzen könne. Das elfte 
Mitglied des TK sei der vom Athletenkomitee nominierte Kandidat. Diese Person werde nicht vom Kongress 
gewählt. 

Im ersten Wahlgang wurden 47 Stimmen abgegeben, von denen 45 gültig und 2 ungültig waren. Die 
Kandidaten erhielten die folgende Anzahl an Stimmen:

BITTERLING, Felix (GER) 44  ÖBERG, Ulrika (SWE) 41 
ZICHACEK, Michal (CZE) 41  STUDEBAKER-HALL, Sara (USA) 40 
VASSALLO, Christophe (FRA) 40  ZAHKNA, Hillar (EST) 40 
CURTAZ, Fabrizio (ITA) 39  BOTNAN, Per Arne (NOR) 37 
RIIHIVUORI, Tomi Pekka (FIN) 35  BRAJDIC, Dejan (CRO) 24 
BERZINS, Janis (LAT) 21   SZÖCS, Emöke (HUN) 20

➜  Die folgenden Kandidaten wurden demnach im ersten Wahlgang ins Technische Komitee 
gewählt:

  BITTERLING, Felix (GER)  
ÖBERG, Ulrika (SWE) 
ZICHACEK, Michal (CZE) 
STUDEBAKER-HALL, Sara (USA) 
VASSALLO, Christophe (FRA) 
ZAHKNA, Hillar (EST) 
CURTAZ, Fabrizio (ITA) 
BOTNAN, Per Arne (NOR) 
RIIHIVUORI, Tomi Pekka (FIN) 
BRAJDIC, Dejan (CRO)

 
Nach der Mittagspause wurde eine Anwesenheitskontrolle durchgeführt, die 46 anwesende 
stimmberechtigte Mitglieder ergab:

AUS  I  AUT  I  BEL  I  BIH  I  BRA  I  BUL  I  CAN*  I  CHN  I  CRO  I  CYP*  I  CZE  I  DEN  I  ESP  I  EST  
FIN  I  FRA  I  GBR  I  GEO  I  GER  I  GRE  I  GRL  I  HUN  I  IND  I  IRL  I  ITA  I  JPN*  I  KAZ  I  KGZ     
LAT  I  LTU  I  MDA  I  MGL  I  MKD  I  NED  I  NOR  I  NZL  I  POL  I  ROU  I  SLO  I  SRB  I  SUI  I  SVK  
SWE  I  TUR*  I  UKR  I  USA 

* verspätet angemeldet

19   Präsentationen und Entscheidung betreffend den Gastgeber des  
nächsten ordentlichen Kongresses 2024

Der IBU-Präsident schlug vor, die Tagesordnung abzuändern und mit Punkt 19, der Wahl des Gastgebers 
des nächsten Ordentlichen Kongresses 2024, fortzufahren. 

LR verkündete, dass es hierfür nur einen Kandidaten gebe, den Nationalverband Serbien. Sie fragte 
daraufhin die Delegierten, ob sie einer Abstimmung per Handzeichen zustimmen würden, was der 
Kongress unterstützte. 
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Der Präsident des NV SRB, Velimir Vukadin, präsentierte die Kandidatur Belgrads als Gastgeber des 
nächsten Ordentlichen Kongresses 2024.

➜  Belgrad wurde im ersten Wahlgang mit 47 abgegebenen Stimmen gewählt.

Dann lud der IBU-Präsident die neuen Vorstandsmitglieder dazu ein, ihre Plätze auf dem Podium 
einzunehmen, und ging zum nächsten Tagesordnungspunkt über.

 

15   Genehmigung der Mitglieder des BIU-Vorstands

Präsident Dahlin stellte die vorgeschlagenen BIU-Vorstandsmitglieder vor: 

REILLY, Louise    Vorstandsvorsitzende  
MARSHALL, Alex   stimmberechtigtes Mitglied 
HAUPTMANN, Markus   stimmberechtigtes Mitglied 
TBA    nominiertes Vorstandsmitglied (ohne Stimmrecht) 
McKENNA, Greg   Leiter BIU (ohne Stimmrecht)

➜ The Congress approved the members of the BIU Board unanimously.

 

16   Ernennung der Rechnungsprüfer auf Empfehlung des Vorstands

Der Präsident erklärte, dass der Vorstand vorschlage, weiter mit dem Wirtschaftsprüfungsunternehmen 
BDO zusammenzuarbeiten.

➜ Der Kongress stimmte dem Vorschlag einstimmig zu.

17  Anträge

 a.  Anträge auf Änderung der Verfassung

Der IBU-Präsident stellte die vom Vorstand, dem NV BUL und dem NV CRO eingebrachten Anträge vor. Er 
erläuterte, dass die Anträge für ihre Annahme einer Zwei-Drittel-Mehrheit (2/3) bedürfen. 

Präsident Dahlin bat den Kongress, über die Anträge in „Paketen“ abzustimmen. Die Delegierten stimmten 
diesem Vorschlag unter Nutzung der Abstimmungskarten zu.

 
TEIL I  IBU STATUS UND ZWECK

1.  NAME UND STATUS

Geänderter Artikel 1.4

1.4  Die IBU ist ein Verein nach österreichischem Vereinsrecht, eingetragen im österreichischen 
Zentralen Vereinsregister unter der Nummer ZVR 291698201. Die IBU hat auch den Status einer 
Nichtregierungsorganisation nach österreichischem Bundesrecht (BGBl 174/1992).

  Die Zentrale der IBU ist in Salzburg der Sonystrasse 20, 5081 Anif bei Salzburg eingetragen. Durch den Umzug 
muss die IBU-Zentrale in der Sonystrasse 20, 5081 Anif eingetragen sein.

Neuer Artikel 1.6:

1.6   Die Vision der IBU lautet: „Wir sind die globale Familie des Biathlonsports, einer nachhaltigen, innovativen und 
integren Sportart.“ Die Mission der IBU lautet: „Die IBU unterstützt, stärkt und inspiriert die Biathlonfamilie, damit 
sie dafür sorgen kann, dass der Biathlonsport sich weiterentwickelt und wächst.“
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TEIL II  MITGLIEDSCHAFT

6.    ANFORDERUNGEN AN DIE NV-MITGLIEDSCHAFT  

6.1     Um ein ordentliches NV-Mitglied der IBU zu sein und zu bleiben, muss ein nationaler Verband für den 
Biathlonsport (sowohl zum Zeitpunkt des Antrags auf Mitgliedschaft als auch zu jeder Zeit nach Aufnahme als 
NV-Mitglied) folgende Voraussetzungen erfüllen: 

6.1.1    Er muss sich um eine juristische Person handeln, die ordnungsgemäß nach dem in ihrem Land geltenden 
Recht gegründet wurde. 

6.1.2    Er muss mit der Verwaltung, Organisation und Ausübung des Biathlonsports befasst sein, entweder 
ausschließlich und exklusiv oder in Verbindung mit anderen Sportarten.  

6.1.3    Er muss für sich das ausschließliche Recht in Anspruch nehmen, sowohl den Herren- als auch den 
Damenbiathlon in seinem Land zu vertreten, dh er darf nicht einen Anspruch einer anderen Rechtsperson 
auf den Herren- oder Damenbiathlon in seinem Land anerkennen (es sei denn, der nationale Verband hat die 
Ausübung seiner Befugnisse dieser anderen Rechtsperson übertragen).  

6.1.4   Seine Satzung muss 

6.1.4.1    mit der Olympischen Charta und dem Welt-Anti-Doping-Code und in jeder Hinsicht mit der vorliegenden 
Verfassung und den Regeln übereinstimmen, 

6.1.4.2    sich gegen jede rechtswidrige Diskriminierung aus Gründen der Rasse, der Hautfarbe, der nationalen oder 
sozialen Herkunft, des Geschlechts, der sexuellen Orientierung, der Sprache, der politischen oder sonstigen 
Anschauung, der Religion oder anderer Überzeugungen, der Herkunft oder überhaupt aus anderen 
unangemessenen Gründen aussprechen, und  

6.1.4.3    die formelle Verpflichtung des Nationalen Verbandes enthalten, die in der vorliegenden Verfassung 
vorgesehenen Verpflichtungen der NV-Mitglieder einzuhalten und zu erfüllen.    

6.1.5   Er darf nicht zahlungsunfähig sein. 

6.1.6    Er muss in seinem Land Biathlonaktivitäten nach dem vom Vorstand jeweils festgelegten Mindestmaß 
durchführen.   

6.2     Ein Nationaler Verband, der die in Artikel 6.1 genannten Anforderungen mit Ausnahme der in Artikel 
6.1.6 genannten Anforderung, Biathlonaktivitäten in seinem Land nach dem vom Vorstand jeweils 
vorgeschriebenen Mindestmaß durchzuführen, erfüllt, kann als provisorisches NV-Mitglied aufgenommen 
werden, aber solange nicht als ordentliches NV-Mitglied zugelassen werden, bis er auch die Anforderung 
gemäß Artikel 6.1.6 erfüllt.  

6.3     Die grundlegenden Ziele eines ordentlichen NV-Mitglieds (die Ziele) müssen es sein, 

6.3.1   den Biathlonsport weiterzuentwickeln und ihn in seinem Land zu fördern;

6.3.2    kontinuierlich an der Verbesserung der Bedingungen des Biathlonsports zu arbeiten und dessen kulturelle, 
sportliche und humanitäre Werte in seinem Land zu fördern;

6.3.3   die Teilnahme am Biathlon in seinem Land weiterzuentwickeln und zu fördern; und

6.3.4   die Integrität des Biathlons durch Umsetzung der höchsten Führungsstandards zu schützen.

6.4     Die Ziele eines ordentlichen NV-Mitglieds sollten durch ideelle Mittel erreicht werden, unter anderem 
dadurch:

6.4.1   als Verwaltungsorgan für den Biathlon in seinem Land zu fungieren; 

6.4.2  eine führende Rolle unter den nationalen Sportverwaltungsgremien einzunehmen; 

6.4.3    mittels Wettkämpfen, Veranstaltungen, Programmen und ähnlichen Aktivitäten den Biathlonsport zu fördern; 
und 

6.4.4    den Biathlonsport effizient und effektiv zu regeln, indem Regeln entwickelt werden, die von dem NV und/oder 
den entsprechenden Parteien anzuwenden und durchzusetzen sind, wo auch immer der Sport in seinem Land 
ausgeübt wird, mit Ausnahme von Veranstaltungen und Wettkämpfen, die unter der Kontrolle der IBU stehen.
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8.    PFLICHTEN DER NV-MITGLIEDER

8.1.3    diese Verfassung, die Regeln und die Entscheidungen des Kongresses, des Vorstands, der Biathlon Integrity 
Unit Disziplinarkommissionen und des CAS in jeder Hinsicht einhalten;

8.1.7    seine Angelegenheiten autonom und ohne Einmischung von Institutionen außerhalb der olympischen 
Bewegung oder nationaler Sportverwaltungsgremien regeln;

8.1.8.1    alle Entscheidungen der Organe und Funktionäre der IBU, und ihrer Funktionäre der Biathlon Integrity Unit, 
der Disziplinarkommissionen und des CAS. 

 
TEIL IV  VORSTAND

18.    BEFUGNISSE DES VORSTANDS 

18.1.16     einzelne seiner Mitglieder (mit Ausnahme des Generalsekretärs) zum stimmrechtslosen Mitglied eines oder 
mehrerer Komitees mit Ausnahme des Athletenkomitees zu ernennen;

20.    SITZUNGEN

20.1    Die Geschäfte des Vorstands werden in Sitzungen geführt, die nach der Geschäftsordnung des Vorstands 
einberufen und abgehalten werden. Die Geschäftsordnung des Vorstands wird vom Vorstand festgelegt und 
kann nur durch einen Beschluss geändert werden, für den mindestens sieben Stimmen abgegeben wurden 
eine qualifizierte Mehrheit (2/3) gestimmt hat.  

 
TEIL XI  SONSTIGES

38.    DATUM DES INKRAFTTRETENS

38.1    Diese Verfassung tritt am 14. November 16. September 2022 (vorbehaltlich etwaiger nachfolgender 
Einwendungen des österreichischen Zentralen Vereinsregisters) in Kraft und ersetzt ab diesem Zeitpunkt 
alle früheren Fassungen der Verfassung. Mitglieder des Vorstands, des Technischen Komitees und des 
Athletenkomitees, die mit 19. Oktober 2019 in Amt sind, bleiben für den Rest ihrer ursprünglichen Amtszeit 
im Amt, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieser Verfassung. Jenes Mitglied des Vorstands, 
das Erster Vizepräsident unter der vorherigen Verfassung war, wird Vizepräsident unter dieser Verfassung, 
und jenes Mitglied des Vorstands, das Vizepräsident für Finanzen war, behält diesen Titel und übernimmt 
die Funktion des Schatzmeisters, jeweils in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieser Verfassung. 
Im Gegensatz dazu endet die Amtszeit der Rechnungsprüfer, die unter der vorherigen Verfassung bestellt 
wurden, mit 19. Oktober 2019.

 
ANHANG 3  LISTE DER NV-MITGLIEDER DER IBU  

07  BLR  Belarus *

Die IBU hat derzeit fünf sieben provisorische Mitglieder:

01  AND  Andorra 
02  DOM  Dominikanische Republik 
03  ISL   Island 
04  LEB  Libanon 
05  MEX  Mexiko 
06  RUS  Russland * 
07 THA Thailand

* Suspendiert

➜  Der Kongress stimmte dem Antrag mit 47 abgegebenen Stimmen zu. 
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2.  Antrag des Vorstands betreffend die Geschlechtervertretung

 
TEIL IV  VORSTAND

17.    ZUSAMMENSETZUNG DES VORSTANDS   

17.2    Der Präsident, der Vizepräsident, der Schatzmeister und die sechs weiteren in Artikel 17.1.1 genannten 
Personen werden in dieser Reihenfolge bei jeder Sitzung der Wahlversammlung gewählt. Sie alle müssen 
verschiedenen ordentlichen NV-Mitgliedern angehören. Beginnend mit dem Vorstand, der in der 
Wahlversammlung 20226 gewählt wird, müssen mindestens zwei drei männliche und zwei drei weibliche 
Vertreter in den Vorstand gewählt werden (vorausgesetzt, dass sich unter den Kandidaten für die Wahl 
mindestens jeweils zwei drei Kandidaten der beiden Geschlechter befinden).

 
TEIL VI  ATHLETENKOMITEE UND TECHNISCHES KOMITEE

26.   TECHNISCHES KOMITEE

26.2.2    Beginnend mit dem anlässlich des Wahlkongresses 2026 gewählten Technischen Komitee müssen die 
zehn vom Kongress gewählten Mitglieder müssen alle Staatsangehörige unterschiedlicher Länder sein 
und es müssen sich mindestens zwei drei männliche und zwei drei weibliche Mitglieder darunter befinden 
(vorausgesetzt, dass sich unter den Kandidaten für die Wahl mindestens jeweils zwei drei Kandidaten der 
beiden Geschlechter befinden). Ihre Amtszeit beträgt etwa vier Jahre, und zwar beginnend mit dem Ende der 
Wahlversammlung, in der sie gewählt wurden, und endend mit dem Ende der nächsten Wahlversammlung.  

➜ Der Kongress stimmte dem Antrag mit 47 abgegebenen Stimmen zu.

 
3. Antrag des Vorstands betreffend die Erweiterung der Befugnisse des Vorstands

Christian Keidel stellte den Antrag vor und erklärte den Grund für denselben: Unvorhersehbare Ereignisse 
wie die Coronapandemie und der Krieg in der Ukraine zwangen Organisationen auf der ganzen Welt 
einschließlich der Sportverbände, auf diese Ereignisse zu reagieren, um ihre Organisationen und 
Interessensgruppen vor Gefahren und potenziellem Schaden zu schützen. Der vorgeschlagene neue 
Paragraf soll die bestehende Verpflichtung der IBU, die IBU, ihre Athleten, Wettkämpfe, ihre anderen 
Vermögenswerte und Interessensgruppen vor Gefahr und Schaden zu bewahren, definieren und mehr 
Klarheit darüber schaffen, welche Schutzmaßnahmen der IBU-Vorstand in potenziell gefährlichen, sich 
der Kontrolle des IBU-Vorstands entziehenden Situationen setzen kann. Des Weiteren bestätigt die neue 
Regelung die Verpflichtung des IBU-Vorstands, die Entwicklung der Umstände, die zur Verhängung der 
Schutzmaßnahmen geführt haben, sowie die Notwendigkeit, die gesetzten Maßnahmen zu einem späteren 
Zeitpunkt abzuändern oder aufzuheben, zu beobachten. Schließlich legt die neue Regelung fest, dass vom 
IBU-Vorstand gesetzte Schutzmaßnahmen dem nächsten Kongress zur Überprüfung und Genehmigung 
vorgelegt werden müssen.

 
18.    BEFUGNISSE DES VORSTANDS

Neuer Artikel 

18.1.19  Im Falle des Eintritts außergewöhnlicher Ereignisse oder Umstände, die sich der Kontrolle der IBU entziehen 
(z. B. Terrorismus, Krawalle, Unruhen, Kriege [unabhängig davon, ob erklärt oder nicht], Streiks, nukleare oder 
chemische Kontaminierung, Epidemien, etc.) („außergewöhnliches Ereignis“) und dazu führen, dass die sichere bzw. 
regelmäßige Durchführung der Aktivitäten der IBU, insbesondere, jedoch nicht beschränkt auf, die Durchführung 
der Tätigkeiten von IBU-Gremien/Komitees bzw. die Organisation von (einschließlich der Vorbereitung von) bzw. die 
Teilnahme an von der IBU ausgerichteten oder genehmigten Veranstaltungen bzw. Wettkämpfen unmöglich wird, 
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objektiv gefährdet oder nach vernünftigem Ermessen des IBU-Vorstands aufgrund der Umstände unter adäquaten 
Bedingungen nicht zumutbar oder angemessen ist, ist der IBU-Vorstand berechtigt, nach seinem alleinigen 
Ermessen die Verhängung außergewöhnlicher Schutzmaßnahmen zu beschließen, die darauf ausgerichtet sind, die 
sichere, friedliche und regelmäßige Durchführung der Aktivitäten der IBU zu sichern. 

   Schutzmaßnahmen können folgende Maßnahmen umfassen, wobei die Aufzählung an dieser Stelle nicht 
erschöpfend ist:

  a)   die temporäre Aufhebung der Ausübung der Rechte von IBU-Mitgliedern, die Länder vertreten, die das 
Außergewöhnliche Ereignis verursacht oder dazu beigetragen haben oder auf andere relevante Weise in das 
Außergewöhnliche Ereignis involviert sind; bzw.

  b)   die temporäre Suspendierung von mit den in Abschnitt a) oben genannten IBU-Mitgliedern verbundenen 
Personen bzw. von Staatsbürgern der betroffenen Länder, soweit diese an den in dieser Regel definierten 
Aktivitäten der IBU teilnehmen (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, Personen, die zu Mitgliedern von  
IBU-Gremien/Komitees gewählt oder ernannt wurden, Athleten, Funktionäre, unterstützendes Personal); oder

  c)   jede andere Maßnahme, die dem IBU-Vorstand angesichts der Art und der Umstände des Außergewöhnlichen 
Ereignisses angemessen erscheint.

   Die Schutzmaßnahmen werden vom IBU-Vorstand unabhängig von jeglicher Verletzung der entsprechenden 
spezifischen Pflichten der oben genannten betroffenen Parteien im Rahmen der IBU-Verfassung bzw. anderer  
IBU-Bestimmungen durch diese verhängt.

    Schutzmaßnahmen können (wie jeweils verhängt oder abgeändert) so lange vom IBU-Vorstand aufrechterhalten 
werden, wie die Umstände dies vertretbarerweise erfordern. Sie sind, teilweise oder zur Gänze, aufzuheben, 
sobald dies angesichts der Entwicklung der Umstände, die zur Verhängung der Maßnahmen geführt haben, 
vertretbarerweise umsetzbar ist. Sollten verhängte Schutzmaßnahmen zum Zeitpunkt des nächsten ordentlichen 
IBU-Kongresses immer noch in Kraft sein, wird dieser IBU-Kongress erörtern und entscheiden, ob die Maßnahmen 
aufrechterhalten werden sollen.“

➜ Der Kongress stimmte dem Antrag mit 47 abgegebenen Stimmen zu.  

 
4. Antrag des Vorstands auf Staffelung der Amtszeiten der Athletenkomitee-Mitglieder

 
25.    ATHLETENKOMITEE

25.2   Das Athletenkomitee besteht aus fünf Mitgliedern, die sich aus vier gewählten Mitgliedern, darunter 
mindestens zwei männliche und mindestens zwei weibliche Mitglieder (vorausgesetzt, dass sich unter den 
Kandidaten für die Wahl mindestens jeweils zwei Kandidaten der beiden Geschlechter befinden)., sowie 
einem fünften Mitglied, das gemäß Artikel 25.3 ausgewählt wird, zusammensetzen. Die gewählten Drei 
Mitglieder werden in Olympischen Jahren und zwei Mitglieder werden in nicht-olympischen, geraden 
Jahren von jenen Athleten gewählt, die in mindestens einem der ersten beiden Trimester der Saison im 
Weltcup der Saisonoder bei den Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen der Saison, in welche die 
betreffenden Olympischen Spiele fallen, im Weltcup gestartet sind. Jedes gewählte Mitglied muss in dieser 
Saison als Athlet aktiv gewesen sein (oder wäre in dieser Saison aktiver Athlet gewesen, wenn nicht wegen 
Verletzung, Krankheit oder einer anderen Beeinträchtigung verhindert) und muss gemäß Artikel 27 geeignet 
sein. Außerdem müssen die Mitglieder des Athletenkomitees verschiedenen ordentlichen NV-Mitgliedern 
angehören (d.h. es dürfen nicht zwei oder mehr der gewählten Mitglieder demselben ordentlichen NV-
Mitglied angehören). Zwei Kandidaten, die demselben ordentlichen NV-Mitglied angehören, können sich zur 
Wahl stellen, sofern sie unterschiedlichen Geschlechtes sind, aber nur einer von ihnen darf gewählt werden. 
Die Amtszeit der Mitglieder des Athletenkomitees beträgt vier Jahre.

Grund für den Änderungsvorschlag: Förderung der Kontinuität der Arbeit des Athletenkomitees, indem 
sichergestellt wird, dass die Amtszeiten aller Mitglieder nicht alle im selben Jahr enden.
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Erhöhung der Anzahl der gewählten Mitglieder auf fünf gemäß der IOC-Empfehlung, dass sich das Athletenkomitee 

aus mindestens fünf Mitgliedern zusammensetzen sollte.

➜ Der Kongress stimmte dem Antrag mit 47 abgegebenen Stimmen zu. 

5. Antrag des Vorstands betreffend die Vertretung der Trainer im Technischen Komitee

 
TEIL VI  ATHLETENKOMITEE UND TECHNISCHES KOMITEE

26.   TECHNISCHES KOMITEE

26.2     Das Technische Komitee besteht aus zwölf (12) elf (11) Mitgliedern, wobei eines vom Athletenkomitee 
gemäß Artikel 25.3 ernannt wird, eines von den Weltcuptrainern ernannt wird, und die anderen zehn von den 
ordentlichen NV-Mitgliedern nominiert und vom Kongress gemäß Artikel 13.2.7 gewählt werden, wobei diese 
Wahl gemäß der Kongressordnung durchzuführen ist.

➜ Der Kongress stimmte dem Antrag mit 47 abgegebenen Stimmen zu. 

 

17  Anträge

 b.   Anträge auf Genehmigung der Vorbehaltenen Regeln

1. Antrag des Vorstands auf Änderung der Veranstaltungs- und Wettkampfregeln

RR erklärte, dass dieser Antrag des Vorstands eine Änderung der rot markierten Vorbehaltenen Regeln 
betreffe, für deren Genehmigung eine einfache Mehrheit des Kongresses vonnöten sei.

 
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN, REGEL 1.3 WETTKÄMPFERKLASSEN

Anlässlich der Vorstandssitzung vom 14. September 2022 wurde beschlossen, dass der Vorstand den 
im ursprünglichen Vorschlag formulierten Antrag gerne ändern würde. Laut Kongressordnung darf über 
eine Angelegenheit, die nicht im gemäß den Regeln an die NV versandten Handbuch enthalten war, nur 
dann beim Kongress abgestimmt werden, wenn dies durch einen Beschluss mit qualifizierter Mehrheit 
genehmigt wird. 

Es gab eine kleine zusätzliche Änderung, die Daniel Böhm (DB) vorstellte. Er erklärte, dass der Vorstand 
vorschlage, den Saisonbeginn vom 1. November auf den 1. Juli und das Saisonende vom 31. Oktober auf 
den 30. Juni zu verlegen. Der Grund für diesen Vorschlag sei es, die Wettkampfsaison und die Altersklassen 
an die übliche Trainings-/Vorbereitungspraxis anzupassen. Die Athleten werden bereits im Sommer in der 
Wettkämpferklasse antreten, in der sie im Winter antreten. 

Der Präsident fragte den Kongress, ob dieser die Aktualisierung und die Änderung des Antrags 
genehmige. Der Kongress nahm die Änderung einstimmig an. 

 
1.3   Wettkämpferklassen

  Die IBU-Wettkampfsaison dauert vom 1. Juli November bis zum 31 30. Juni Oktober. Altersklassen für 
die gesamte IBU-Wettkampfsaison basieren auf dem Alter des Wettkämpfers im Kalenderjahr. Für IBU-
Wettkämpfe sind die folgenden Klassen anerkannt: Männer/Frauen, Junioren/Juniorinnen und Jugend 
männlich/Jugend weiblich.
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➜ Der Kongress nahm den Antrag danach mit 47 abgegebenen Stimmen an. 

 
VERANSTALTUNGSREGELN WELTMEISTERSCHAFTEN, REGEL 12.6.1.1

Es wird vorgeschlagen, Unterpunkt b. in die bestehende Regel aufzunehmen: „NV mit Athleten unter den 
aktuellen Top 15 der Weltcupgesamtwertung haben das Recht, diese Athleten zu melden. Die Quote des 
NV für Sprint und Einzel darf jedoch fünf (5) Athleten pro NV nicht überschreiten.”

 
12.6.1.1.1  a)   Diejenigen NV, die über keine Quote auf Basis ihres Nationencuprangs verfügen, können eine 

Startquote von bis zu maximal zwei Wettkämpfern durch NV-Wildcards erlangen. Die 10 bestplatzierten 
Athleten in der IBU-Qualifikationspunkteliste eines NV, der über keine WM-Quote verfügt, erwerben 
eine Startquote für ihren jeweiligen NV von maximal zwei pro NV. Alle Athleten, die beabsichtigen, 
unter Nutzung einer solchen Quote an den Start zu gehen, müssen die persönlichen WM-
Qualifikationskriterien erfüllen.

 b)   NV mit Athleten unter den aktuellen Top 15 der Weltcupgesamtwertung haben das Recht, diese 
Athleten zu melden. Die Quote des NV für Sprint und Einzel darf jedoch fünf (5) Athleten pro NV nicht 
überschreiten.

 c)    Außerdem dürfen diejenigen NF, die im Vorjahr die Sieger in Einzel, Sprint, Verfolgung, und Massenstart 
der OWS oder WM hervorgebracht haben, diese Wettkämpfer zusätzlich zu ihrem nationalen 
Kontingent für die Einzel-, Sprint – bzw. Massenstartwettkämpfe der WM melden. Der Sieger des 
Verfolgungswettkampfes bei Olympischen Winterspielen oder Weltmeisterschaften des Vorjahres darf 
zusätzlich für den Sprintwettkampf gemeldet werden, wobei die Startquote eines Verbandes jedoch 

sechs (6) nicht übersteigen darf. 

➜ Der Kongress nahm den Antrag mit 47 abgegebenen Stimmen an*.

* Die Annahme dieses Antrags setzt die vorhergehende Entscheidung gemäß TK 58 (Teil 3) und Vorstand 
157 nicht außer Kraft: Zusatz: Dies gilt außerordentlich auch und ausschließlich bei der WM 2023 für die 
Sieger der OWS 2022 (Übergangsjahr).

(Und folglich für 12.6.1.3: Zusatz: Dies gilt außerordentlich auch und ausschließlich bei der WM 2023 für 
die Sieger der OWS 2022 (Übergangsjahr). Die vorangegangenen Sieger der WM erhalten Startnummer 
29 und die Sieger der OWS erhalten Startnummer 30, wenn sie nicht bereits nach obiger Regel ausgewählt 
wurden.).

 
VERANSTALTUNGSREGELN WELTCUP, REGEL 15.1.2

DB erklärte, dass diese Regeländerung eine Klärung der bereits bestehenden Regel darstelle, die besagt, 
dass die IBU für Unterkunft und Verpflegung aufkommt, wobei die Dauer nunmehr in Nächten inklusive 
Vollpension statt in vollen Tagen angegeben werde.

 
151.2   Jedes OK einer WC-Veranstaltung muss für Die IBU übernimmt die Kosten für Unterkunft und Verpflegung 

der 25 besten männlichen und der 25 besten weiblichen Biathleten für maximal sieben volle Tage 
Nächte inkl. Vollpension für eine WC-Veranstaltung mit drei Wettkämpfen und fünf volle Tage Nächte 
inkl. Vollpension für eine WC-Veranstaltung mit zwei Wettkämpfen gemäß den geltenden Preisen 

(Vorstandsentscheidung) für eine Unterbringung in der B-Kategorie (Doppelzimmer).

IBU-ALTERSKLASSE GEBURTSJAHR ZUGELASSENER ATHLETEN

Saison Männer/Frauen Junioren/innen Jugend (m/w)

01.11.2022 - 30.06.2023 2000 + älter 2001, 2002, 2003 2004 - 2007

01.07.2023 - 30.06.2024 2001 + älter 2002, 2003, 2004 2005 - 2008

01.09.2024 - 30.06.2025 2002 + älter 2003, 2004, 2005 2006 - 2009
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➜ Der Kongress nahm den Antrag mit 47 abgegebenen Stimmen an.

 
2. Anträge des NV BUL, Antrag des NV CRO

Nachdem DB den Antrag des NV BUL betreffend eine Änderung der Veranstaltungs- und Wettkampfregel 
1.6.1.1 vorgestellt hatte, die vom TK nicht unterstützt wurde, bat der NV BUL darum, alle Vorschläge des NV 
BUL zurückziehen zu dürfen. 

Der Präsident bat den Kongress, zu akzeptieren, dass der NV BUL seine Anträge zurückziehe. 

➜ Der Kongress nahm den Rückzug der Anträge einstimmig an. 

 
DB stellte folgende Änderung vor, die vom TK in Bezug auf den zweiten Antrag des NV BUL betreffend die 
Veranstaltungs- und Wettkampfregel 15.6.2 Wild-Cards vorgeschlagen worden war: 

„Auf diese Weise erworbene Wildcards müssen durch den Verband, der diese erhält, für das folgende 
Trimester innerhalb von drei Tagen nach Veröffentlichung der IBU-Qualifikationspunkteliste, die die 
Grundlage für die Vergabe darstellt, bestätigt werden. Wird eine Wildcard nicht bestätigt, wird diese dem 
nächsten NV zugewiesen.“

 
15.  VERANSTALTUNGSREGELN WELTCUP

15.6.2 b.   Zugelassene NV: Die besten acht Athleten in der IBU-Punkteliste zur Qualifikation, deren NV keine 
Startquote im WC hat, erwerben eine WC Startquote für ihren jeweiligen NV. Die IBU-Punkteliste zur 
Qualifikation wird nach jedem Trimester aktualisiert, oder wie vom IBU-Vorstand festgelegt und bekannt 
gegeben. Nach jeder Aktualisierung zum Trimesterende dürfen NV, die ein Wildcard-Kontingent 
bekommen haben, im folgenden Trimester die qualifizierten Athleten melden und starten lassen, oder 
bis zur nächsten vom IBU-Vorstand festgelegten und bekannt gegebenen Aktualisierung. Auf diese 
Weise erworbene Wildcards müssen durch den Verband, der diese erhält, für das folgende Trimester 
innerhalb von drei Tagen nach Veröffentlichung der IBU-Qualifikationspunkteliste, die die Grundlage für 
die Vergabe darstellt, bestätigt werden. Wird eine Wildcard nicht bestätigt, wird diese dem nächsten NV 

zugewiesen.

➜  Der Kongress nahm die vom Technischen Komitee vorgeschlagene Änderung mit 45 
abgegebenen Stimmen an.

 
Danach stellte DB den letzten Antrag des NV CRO vor, bei dem es um das Überrunden in Jugend- und 
Juniorenwettkämpfen ging. Das TK unterstützte den eingereichten Antrag so nicht und hatte einen neuen 
Vorschlag, zur bestehenden Veranstaltungs- und Wettkampfregel 9.2.4.1.2 einen Satz hinzuzufügen.

 
9.  ZIELEINLAUF, WETTKAMPFZEIT UND ERGEBNISSE

9.2.4.1.2   Bei Jugend-/Juniorenwettkämpfen müssen Wettkämpfer, deren Staffelmannschaft zum zweiten 
Mal von der führenden Staffelmannschaft überrundet wird, von Wettkampffunktionären an einer 
geeigneten Stelle in Verbindung mit dem Schießstand angehalten werden. In solchen Fällen erhalten 
die Mannschaften die Position in der Rangliste und die Punkte, die sie beim Erreichen dieser Stelle 
hatten. 
In solchen Fällen erhalten die Mannschaften den Rang und die Punkte, die dem Rang entsprechen, den 

sie beim Erreichen des Orts hatten.

Der Präsident fragte den Kongress, ob dieser die vom TK vorgeschlagene Änderung akzeptiere. Der 
Kongress nahm die Änderung einstimmig an.
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➜  Der Kongress nahm die vom Technischen Komitee vorgeschlagene Änderung mit 45 
abgegebenen Stimmen an.

 

17  Anträge

 c.   Anträge auf Änderung oder Aufhebung weiterer Regeln

 d.  Weitere Anträge

Präsident Dahlin erklärte, dass es keine Anträge unter den Punkten 17 c. und 17 d. gebe.

 

18   Ehrungen

Der IBU-Präsident erläuterte, dass die Ehrungen vom Kongress beschlossen werden müssen.  

Der Vorstand schlug vor, folgende IBU-Funktionäre

•  James E. CARRABRE (CAN) 
•  Ivor LEHOTAN (SVK) 
•  Klaus LEISTNER (AUT) 
•  Franz BERGER (AUT) 
•  Ray KOKKONEN (CAN) 
•  Kari KORPELA (SWE) 
•  Pierre JEANIER (FRAU) 
•  Hannu LITMANEN (FIN) 
•  Fabio MANFREDINI (ITA) 
•  Günther RIESS (AUT)

mit einer IBU-Ehrenmedaille in Gold für Offizielle zu ehren.

➜  Der Kongress nahm den Vorschlag einstimmig an.

Der Vorstand schlug vor, folgende langfristige Partner der IBU

•  Brigitte BENTELE 
•  Ingolfur HANNESSON 
•  Stefan KÜRTEN

für ihre besonderen Verdienste um den Biathlonsport zu ehren.

➜ Der Kongress nahm den Vorschlag einstimmig an.

 

20   Informationen zu bevorstehenden Veranstaltungen von den  
Organisationskomitees

•  Das OK Oberhof berichtete über die Vorbereitungen für die IBU-Weltmeisterschaften 2023.

•   Das OK Nove Mesto na Morave berichtete über die Vorbereitungen für die  
IBU-Weltmeisterschaften 2024.

•  Das OK Lenzerheide berichtete über die Vorbereitungen für die IBU-Weltmeisterschaften 2025.

•   Das OK Brezno-Osrblie berichtete über die Vorbereitungen für die IBU-Sommerbiathlon-
Weltmeisterschaften 2023.

•   Das OK Schuchinsk berichtete über die Vorbereitungen für die IBU-Jugend- und Junioren-
Weltmeisterschaften 2023.
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•  Das OK Gangwon berichtete über die Vorbereitungen für die Olympischen Jugendspiele 2024.

•  Das OK Antholz-Anterselva berichtete über die Vorbereitungen für die Olympischen Winterspiele 2026.

 

21  Sonstiges und Abschluss 

Der NV SUI stellte eine Frage bezüglich der Verwendung der Finanzrücklagen in außerordentlichen 
Situationen. Der Delegierte betonte das finanzielle Risiko für verschiedene Interessensgruppen aufgrund 
von Corona, Krieg, Inflation und steigenden Energiepreisen, die sich um zehn oder mehr Prozent erhöht 
hätten. Dies könne für einige der IBU-Veranstaltungen kritisch werden, was bedeute, dass Mannschaften, 
NV und OKs in finanzielle Extremsituationen geraten könnten. Der Delegierte nahm Bezug auf die 
Verfassung, die besage, dass die finanziellen Rücklagen zumindest einem Jahresbudget entsprechen 
müssen, das in diesem Jahr 47 Millionen Euro betrage und in den nächsten paar Jahren auf 53 Millionen 
Euro ansteigen werde. Laut der Darstellung der IBU, habe die IBU 65 Millionen Euro einschließlich 14 oder 
15 Millionen Euro temporär gebundene Rücklagen, also 50 Millionen Euro zum Zeitpunkt des Kongresses, 
zur Verfügung. Die Finanzierung könnte unter gewissen Umständen kritisch werden. Die IBU verfüge 
über ausreichende Mittel, und diese müssen flexibel verwendet werden. Deshalb müsse der Vorstand 
die Befugnis haben, NV zu helfen und diese zu unterstützen, sodass potenziell kritische Situationen 
überwunden werden können. Die an den Schatzmeister und den Präsidenten gerichtete Frage war, ob der 
Vorstand über die Befugnis und die Flexibilität verfüge, in solch außerordentlichen Situationen über die 
Verwendung der Rücklagen zu entscheiden.

Der IBU-Präsident beantwortete die Frage und bestätigte, dass der Vorstand befugt sei, die Rücklagen 
unter außerordentlichen Umständen zu nutzen, und dass ein Plan erforderlich sei, wie man mit der Zeit 
wieder auf das erforderliche Niveau zurückkommen könne. Dies sei eine wichtige Frage für den Vorstand, 
und der Wert der IBU-Rücklagen sinke in der derzeitigen Finanzlage ebenfalls. Der derzeitige Wert der 
gebundenen Rücklagen sei etwa zehn Prozent geringer und liege bei ca. 45 Millionen Euro. Der Präsident 
dankte dem NV SUI für den Kommentar und die Frage.  

Der Präsident schloss die Sitzung, indem er allen Delegierten und Gästen für ihre aktive Teilnahme während 
der Sitzungen dankte. Er sprach außerdem den Mitarbeitern der IBU seinen Dank für die Organisation des 
Kongresses aus.  

Der Präsident der IBU schloss den 15. Ordentlichen Kongress um 15:44 MEZ  
am 17. September 2022.

Olle DAHLIN    Max COBB 
IBU Präsident    IBU Generalsekretär
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RECEIPT AND APPROVAL OF THE ACTIVITY REPORT OF THE EXECUTIVE BOARD

THE BIATHLON FAMILY

CHALLENGING BUT 
REWARDING

• World changed drastically
• Challenging two seasons 2020/21 

and 2021/22
• Working together in the biathlon 

family
• Successful performance

15TH ORDINARY IBU CONGRESS

RECEIPT AND APPROVAL OF THE ACTIVITY REPORT OF THE EXECUTIVE BOARD

THE BIATHLON FAMILY

15TH ORDINARY IBU CONGRESS

OWG BEIJING 2022

• Astonishing biathlon

• JT Boe won 4 golds

• Marte Olsbu Roeiseland won 3 golds

• All athletes contributed to success

• Look forward to Milano-Cortina 2026

RECEIPT AND APPROVAL OF THE ACTIVITY REPORT OF THE EXECUTIVE BOARD

THE BIATHLON FAMILY

NF PRESIDENTS’ 
MEETING
• Agreed on 

- Vision, Mission and Overall objectives
• Draft of longterm Budget frames 

presented
• Updates on Digital, Sustainability, 

Gender Equality ...
• Implementation at national level

15TH ORDINARY IBU CONGRESS

RECEIPT AND APPROVAL OF THE ACTIVITY REPORT OF THE EXECUTIVE BOARD

THE BIATHLON FAMILY

15TH ORDINARY IBU CONGRESS

INTERNATIONAL 
RELATIONS
• Limitations on in-person meetings 
• IBU continued to play active role
• Attended several key meetings

- IOC Sessions
- ANOC General Assembly

ACTIVITY REPORTS
2020/2021 AND 2021/2022

2021/22 EVENTS

RECEIPT AND APPROVAL OF THE ACTIVITY REPORT OF THE EXECUTIVE BOARD

• Return of fans to venues 

• High-quality competitions

• Showcased the best of our athletes

SPORT & EVENTS

15TH ORDINARY IBU CONGRESS

RECEIPT AND APPROVAL OF THE ACTIVITY REPORT OF THE EXECUTIVE BOARD

THE BIATHLON FAMILY

15TH ORDINARY IBU CONGRESS

NF PRESIDENTS’ 
MEETING

RECEIPT AND APPROVAL OF THE ACTIVITY REPORT OF THE EXECUTIVE BOARD

THE BIATHLON FAMILY

IBU EXECUTIVE BOARD
• Regular meetings with financial 

forecasts after every 3 months
• Follow up Target 26
• Budget 2022/23 with increased NF 

Support, OC Support and Prize money
• Competition calendar
• Decisions on Russia/Belarus
• Support for Ukraine

15TH ORDINARY IBU CONGRESS

RECEIPT AND APPROVAL OF THE ACTIVITY REPORT OF THE EXECUTIVE BOARD

THE BIATHLON FAMILY

15TH ORDINARY IBU CONGRESS

INTERNATIONAL 
RELATIONS
• Election of Martin Fourcade 

to IOC AC
- ensures biathlon representation 

on IOC

RECEIPT AND APPROVAL OF THE ACTIVITY REPORT OF THE EXECUTIVE BOARD

THE BIATHLON FAMILY

IBU ATHLETES’ 
COMMITTEE

• Critical communication with athletes
• Chair, Clare Egan
• Welcome new members:

- Sebastian Samuelsson (SWE)
- Ingrid Landmark Tandrevold (NOR) 
- Johannes Kuehn (GER) 

15TH ORDINARY IBU CONGRESS
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RECEIPT AND APPROVAL OF THE ACTIVITY REPORT OF THE EXECUTIVE BOARD

THE BIATHLON FAMILY

IBU SPORT & EVENT

• Flexibility 
• Competition calendar 
• Implementation of new rules
• Meeting with OC:s
• Appointment of Daniel Böhm as 

new Sport and Event Director 

15TH ORDINARY IBU CONGRESS

RECEIPT AND APPROVAL OF THE ACTIVITY REPORT OF THE EXECUTIVE BOARD

THE BIATHLON FAMILY

IBU GENDER EQUALITY

• Established IBU Gender Equality 
Working Group 

• Published IBU Gender Equality Policy
• Mentor program
• Gender Equity Forum

15TH ORDINARY IBU CONGRESS

RECEIPT AND APPROVAL OF THE ACTIVITY REPORT OF THE EXECUTIVE BOARD

THE BIATHLON FAMILY

IBU COMMUNICATIONS

• Adapted to new challenges
• 560 million viewed hours of TV  

2020/21, in average 27 million 
viewers per WC week.

• 7% increase in TV viewer hours at 
2021 WCH

15TH ORDINARY IBU CONGRESS

RECEIPT AND APPROVAL OF THE ACTIVITY REPORT OF THE EXECUTIVE BOARD

THE BIATHLON FAMILY

BIATHLON INTEGRITY 
UNIT - BIU

• Increase and strengthen capabilities
• Central point for all integrity-related 

matters
• Developed Safeguarding Policy
• Appointed Athlete Integrity 

Ambassadors
• Revised IBU Integrity Code 

15TH ORDINARY IBU CONGRESS

RECEIPT AND APPROVAL OF THE ACTIVITY REPORT OF THE EXECUTIVE BOARD

THE BIATHLON FAMILY

15TH ORDINARY IBU CONGRESS

IBU TECHNICAL 
COMMITTEE

• Season evaluations and preparation 
status for upcoming events

• Venue licensing
• Review of Rules 
• TD licenses /International Referee 

assignments
• Summer Biathlon
• Material/equipment

- Fluor, lead, electronic targets

RECEIPT AND APPROVAL OF THE ACTIVITY REPORT OF THE EXECUTIVE BOARD

THE BIATHLON FAMILY

IBU DEVELOPMENT

• Established Development 
Reference Group

• IBU Academy
- Coach Education Programs, 

basic level and 1st level
- Webinars

• Athlete Ambassador Program

15TH ORDINARY IBU CONGRESS

RECEIPT AND APPROVAL OF THE ACTIVITY REPORT OF THE EXECUTIVE BOARD

THE BIATHLON FAMILY

IBU SUSTAINABILITY

• Launched sustainability policy & strategy and 
published IBU Sustainability Report

• Measurement of carbon footprint
• Sustainability Ambassadors and Biathlon 

Climate Challenge
• IBU Snow Network
• OC Sustainability Award
• IOC and Down Carbon Action Award
• UN Sport for Climate Action and 

Race to Zero

15TH ORDINARY IBU CONGRESS

RECEIPT AND APPROVAL OF THE ACTIVITY REPORT OF THE EXECUTIVE BOARD

THE BIATHLON FAMILY

IBU COMMUNICATIONS

• Launched new App and website
- 145,000 downloads of App
- 30% more visitors to website

• Biathlon Insider

15TH ORDINARY IBU CONGRESS

RECEIPT AND APPROVAL OF THE ACTIVITY REPORT OF THE EXECUTIVE BOARD

THE BIATHLON FAMILY

IBU FINANCE & 
ADMINISTRATION
• Cost center budgeting and forecasts
• Long term budget frames
• Financial investments, new set-up
• Insurances, new structure
• Administrative routines, set-up

15TH ORDINARY IBU CONGRESS
RECEIPT AND APPROVAL OF THE ACTIVITY REPORT OF THE EXECUTIVE BOARD

THE BIATHLON FAMILY

15TH ORDINARY IBU CONGRESS

EXCELLENT PROGRESS

• Hard work and collaboration
• More to accomplish
• Look ahead with renewed 

excitement



XV. ORDENTLICHER IBU KONGRESS
 15. – 18. SEPTEMBER 2022  I  SALZBURG AUT

33 /42

ANHANG 3

THE BIATHLON FAMILY

15TH ORDINARY IBU CONGRESS

15TH ORDINARY IBU CONGRESS
IBU ACADEMY

THE BIATHLON FAMILY

15TH ORDINARY IBU CONGRESS

THE BIATHLON FAMILY

June
Participation Support Based on previous season
Performance Bonus For all NFs whose countries broadcast events previous season
Development National Activities

Development Support
Ongoing

November-March Participation Support
Regular payments during the season

April
Team Performance 
Bonus
NF Nations Score

1 May

15TH ORDINARY IBU CONGRESS
NF FINANCIAL SUPPORT

TARGET 26
STATUS REPORT

15TH ORDINARY IBU CONGRESS
IBU ACADEMY

IBU ACADEMY

THE BIATHLON FAMILY

15TH ORDINARY IBU CONGRESS

NFs DEVELOPMENT PROJECT SUPPORT

REGIONAL EVENTS

MATERIAL SUPPORT

TEAM PERFORMANCE BONUS

REACH PERFORMANCE BONUS

EVENT PARTICIPATION CONTRIBUTION

PARTICIPATION SUPPORT

THE BIATHLON FAMILY

15TH ORDINARY IBU CONGRESS 15TH ORDINARY IBU CONGRESS
YOUTH PARTICIPATION

REGIONAL EVENTS

Alpen 
Cup

Baltic 
Cup

Balkan 
Cup

Central 
Europe Cup

North 
America 

Cup

SUPPORT
PARTNERSHIP

SEASON 
2020/2021

15
EVENTS IN 

5 
IBU REGIONS

SEASON 2021/2022
31

EVENTS IN 
7

IBU REGIONS

PROMOTES 
SPORT OF 

YOUTHS AND 
JUNIOR

SUPPORT LOCAL 
BIATHLON 

VENUES
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182 
ATHLETES 

AND 
COACHES

2021 

VIRTUAL 
CAMP 

158 HOURS 
2020

OVER 240 
ATHLETES 

AND 
COACHES

2022 

IBU IOC CAMPS

Offering OCs additional 
on-the-ground support 
and resources

Increased knowledge-
exchange programme 
between OCs

15TH ORDINARY IBU CONGRESS
2.1 INCREASE THE CONSISTENCY OF IBU EVENT STANDARDS

15TH ORDINARY IBU CONGRESS
2.2 IMPROVE FAN EXPERIENCE AT IBU EVENTS

Conduct analysis of the 
current fan experience at 
IBU events alongside the 
IBU fan group

Establish working 
system between the 
IBU, OCs and fan 
groups to identify 
action plans to attract 
and engage more 
young people

15TH ORDINARY IBU CONGRESS
2.3 IMPROVE ATHLETE EXPERIENCE AT IBU EVENTS

Continue to integrate 
the Athletes’ Committee 
into the IBU events 
calendar planning 
with a full review

Work alongside OCs to 
raise standards of athlete 
experience at events, 
including transport, 
accommodation, and 
onsite facilities

REGIONAL EVENTS

Alpen 
Cup

Baltic 
Cup

Balkan 
Cup

Central 
Europe Cup

North 
America 

Cup

15TH ORDINARY IBU CONGRESS
YOUTH PARTICIPATION

THE BIATHLON FAMILY

15TH ORDINARY IBU CONGRESS

15TH ORDINARY IBU CONGRESS
2.1 INCREASE THE CONSISTENCY OF IBU EVENT STANDARDS

Further develop 
the system for awarding 
events, using transparent 
and quantifiable 
measurement criteria

15TH ORDINARY IBU CONGRESS
2.2 IMPROVE FAN EXPERIENCE AT IBU EVENTS

Design and implement 
a support system 
for fans, designed 
to facilitate issues 
such as accommodation, 
ticketing and transport

Work alongside 
existing fan groups to 
help spread the growth 
of national biathlon fan 
groups across the world

15TH ORDINARY IBU CONGRESS
2.3 IMPROVE ATHLETE EXPERIENCE AT IBU EVENTS

Implement a strict 
smoking ban enforcement 
at the venues, with 
designated smoking areas

THE BIATHLON FAMILY

15TH ORDINARY IBU CONGRESS
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THE BIATHLON FAMILY

Role and acceptance of
gaming in particular but 

also e-sports will continue
to grow and become

more mainstream.

Certain experts forecast
that gaming will become

the biggest entertainment
industry – bigger than

movies, music and sports
combined.

Community not one, that
wants to be „governed“

Politically, governance is
encouraged and pushed –
not clear who should be
responsible though and 
different stakeholders
have different interests

Very competitive market, 
which is dominated by 

non-sports games

15TH ORDINARY IBU CONGRESS
MAIN FINDINGS – SOCIETY / POLITICS / MARKET

THE BIATHLON FAMILY

15TH ORDINARY IBU CONGRESS
MAIN FINDINGS

Strategic decision: 
Objective & Audience: 

revenue vs fan 
engagement vs. 

attraction of new fan 
demographics

Surprisingly high interest
for some wintersports

amongst gamers –
potential for activation or

fan engagement

Main gaming markets
not necessarily a winter-

sports fit, i.e. Asia and 
North America.

Sports Games that are
successful are from
major global rights

holders such as FIFA, 
NBA, UFC, F1 or the PGA

Revenue option might
need – potentially

significant – investments
at a high risk.

15TH ORDINARY IBU CONGRESS

3.2. Showcase Biathlon

THE BIATHLON FAMILY

15TH ORDINARY IBU CONGRESS

15TH ORDINARY IBU CONGRESS

3.1. Digital Ecosystem

THE BIATHLON FAMILY

15TH ORDINARY IBU CONGRESS
STRATEGY & RESERVATIONS

Strategic decision: 
Objective & Audience: 

revenue vs fan 
engagement vs. 

attraction of new fan 
demographics

Surprisingly high interest
for some wintersports

amongst gamers –
potential for activation or

fan engagement

Main gaming markets
not necessarily a winter-

sports fit, i.e. Asia and 
North America.

Sports Games that are
successful are from
major global rights

holders such as FIFA, 
NBA, UFC, F1 or the PGA

Revenue option might
need – potentially

significant – investments
at a high risk.

THE BIATHLON FAMILY

PC Console
Games

• Only viable 
with license
agreement
(e.g. NBA, 
PGA etc.)

• Control would
be with game 
producers

• Popularity of
sports games
on consoles is
diminishing

Mobile Games

• Already a 
number of
Games on the
market

• Explore
cooperation
options

Virtual Sports

• There is a VR 
game 
available, but 
no real 
physical
activity
required.

• No offer from
market
leaders yet.

Fantasy

• Needs 
software
partner

• Market 
potential not 
clear

• Option of
simplified
version as fan 
engagement
tool

Not recommended Recommended Not recommended Partially
recommended

15TH ORDINARY IBU CONGRESS

15TH ORDINARY IBU CONGRESS

3.3. International 
Promotion

15TH ORDINARY IBU CONGRESS
4.1 STRENGTHEN IBU‘S GOVERNING PRINCIPLES 

AND REGULATIONS

IMPLEMENTING THE 
NEW FRAMEWORK

• Modern constitution

• Clear division of responsibilities: 

Congress, EB, BIU

• EB annual cycle

• ECR

THE BIATHLON FAMILY

15TH ORDINARY IBU CONGRESS
4.1 STRENGTHEN IBU‘s GOVERNING PRINCIPLES 

AND REGULATIONS
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3
9

ATHLETES 

AMBASSADORS

CALL FOR 

CHANGE

TDs GROUP 
STRENGHTENED

BY
6 FEMALES

IBU ACADEMY 

SUPPORTS 

GENDER EQUALITY 

AND DIVERSITY IN 

COACHING

May 2022  
“MIND THE GAP! 

HOW TO  ACCELERATE 
GENDER EQUITY!”  

90 participants 
from 36 member federations

In cooperation with
IBSF and AIOWF

15TH ORDINARY IBU CONGRESS
4.2 INVOLVEMENT IN INTERNATIONAL AND NATIONAL   

SPORTING AFFAIRS

THE BIATHLON FAMILY

New IBU working groups (excl. TC)
DDeevveellooppmmeenntt

• Gender Equality

• Academy Expert

• Regional Event

• Research Grant Programme

• Development Reference Group

SSuussttaaiinnaabbiilliittyy

• Expert Reference Group

FFiinnaannccee

• Key Decision Makers

15TH ORDINARY IBU CONGRESS
4.3 INCREASE ENGAGEMENT OF ALL STAKEHOLDERS IN  

IBU DECISION-MAKING 

15TH ORDINARY IBU CONGRESS
5.1 DEVELOP “STREET BIATHLON” AS UNIQUE 

BIATHLON DISCIPLINE 

Conduct a feasibility study 
for street biathlon and 
develop a strategy focused 
on attracting a distinct, 
youthful audience, and 
detailing potential venues 
as well as rules and 
regulations

• UNCONSCIOUS BIAS TRAINING

• WOMEN LEAD SPORT 

• MENTORSHIP PROGRAMME

• GENDER EQUITY FORUM 

• ATHLETES AMBASSADORS

• SUPPORT OF NATIONAL PROJECTS 

15TH ORDINARY IBU CONGRESS
4.1 STRENGTHEN IBU‘s GOVERNING PRINCIPLES 

AND REGULATIONS

THE BIATHLON FAMILY

15TH ORDINARY IBU CONGRESS

THE BIATHLON FAMILY

15TH ORDINARY IBU CONGRESS

THE BIATHLON FAMILY

15TH ORDINARY IBU CONGRESS

THE BIATHLON FAMILY

15TH ORDINARY IBU CONGRESS
5.1 DEVELOP “STREET BIATHLON” AS UNIQUE 

BIATHLON DISCIPLINE 

Conduct a review into existing procedures 

regarding shooting and events safety, 

establishing a forum for new, innovative ideas 

to be included in “street biathlon”

THE BIATHLON FAMILY

Establish and implement international “street biathlon” events, 

taking place in populous, urban environments

15TH ORDINARY IBU CONGRESS
5.1 DEVELOP “STREET BIATHLON” AS UNIQUE 

BIATHLON DISCIPLINE 
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Support 

and share a full 

analysis on the 

potential of new 

technology platforms 

to enhance the 

performance 

of athletes and 

coaches

15TH ORDINARY IBU CONGRESS
5.2 DEVELOP CAPABILITIES TO PLACE THE IBU AT THE HEART 

OF DEVELOPMENTS IN THE DIGITAL WORLD

15TH ORDINARY IBU CONGRESS

ESTABLISH BIATHLON AS A 
LEADER IN SUSTAINABILITY

• Conduct a full review of 

sustainability issues

• Establish sustainability initiatives 

to decrease the footprint of IBU 

events

• Promote sustainability within 

biathlon and international sport

THE BIATHLON FAMILY

15TH ORDINARY IBU CONGRESS
SUSTAINABILITY: INITIATIVES TO REDUCE FOOTPRINT

THE BIATHLON FAMILY

15TH ORDINARY IBU CONGRESS
SUSTAINABILITY: PROMOTE SUSTAINABILITY WITHIN 
BIATHLON AND INTERNATIONAL SPORT

THE BIATHLON FAMILY

15TH ORDINARY IBU CONGRESS

Establish a clear strategy to build 

institutional capacities and dedication 

to monitor, understand and act 

on technological trends that can better 

promote the sport of biathlon

Implement the strategy for building 

institutional capacities, including 

the recruitment of key personnel, 

if applicable

15TH ORDINARY IBU CONGRESS
5.2 DEVELOP CAPABILITIES TO PLACE THE IBU AT THE HEART 

OF DEVELOPMENTS IN THE DIGITAL WORLD

THE BIATHLON FAMILY

15TH ORDINARY IBU CONGRESS
SUSTAINABILITY: FULL REVIEW OF ISSUES

SEPTEMBER 2020

IBU SNOW 
NETWORK
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16th September 2022

Audit of the Financial Statements for the year
ended 30th April 2022

REPORT TO THE CONGRESS OF
Die internationale Biathlon Union (IBU)

2WE SEARCH FOR GREATNESS. S.

u Audit standards

§ Audit according to ISA
(International Standards on Auditing)

§ Austrian GAAP (UGB)

u Audit approach

§ Survey of the accounting-related ICS
(no test of controls were performed)

§ Substantive audit procedures

§ Analytical audit procedures

AUDIT STANDARDS AND 
AUDIT APPROACH

4WE SEARCH FOR GREATNESS. S.

Audited by KPMG

AUDIT OF FINANCIAL STATEMENTS 20/21

u Meeting with KPMG regarding the audit of the financial statements 20/21

6WE SEARCH FOR GREATNESS. S. 6S.

FINANCIAL 
STATEMENTS 21/22

1S.

AGENDA

AUDIT STANDARDS AND AUDIT APPROACH

AUDIT OF THE FINANCIAL STATEMENT 20/21

AUDIT OF THE FINANCIAL STATEMENT 21/22

MATERIALITY

IDENTIFIED RISKS AND FOCUS AREAS

BALANCE SHEET AND PROFIT AND LOSS STATEMENT

RESULT AND CONCLUSION

3S.

FINANCIAL 
STATEMENTS 20/21

5WE SEARCH FOR GREATNESS. S.

Audited by KPMG

AUDIT OF FINANCIAL STATEMENTS 20/21

u Risks and audit focus areas
§ Financial assets – correct valuation, investment and confirmations

§ Equity – correct allocation to reserves

§ Revenues – correct revenue recognition, no unusual income

RESULT: UNQUALIFIED AUDIT OPINION

7WE SEARCH FOR GREATNESS. S.

MATERIALITY

u The quantitative materiality threshold was based on IBUs revenues. 

u For the reporting date April 30th, 2022 the following evaluations were made: 

Materiality thresholds kEUR

Materiality 947

Performance materiality 710 75%

Clearly trivial 47.3 5%



XV. ORDENTLICHER IBU KONGRESS
 15. – 18. SEPTEMBER 2022  I  SALZBURG AUT

39 /42

ANHANG 4

8WE SEARCH FOR GREATNESS. S.

IDENTIFIED RISKS AND FOCUS AREAS

u Financial assets

u Receivables from the Olympic Comittee

u Receivables and payables relating to Russia / Belarus / Ukraine

u Revenues

u Contributions to national federations

10WE SEARCH FOR GREATNESS. S.

Liabilities in kEUR

FINANCIAL STATEMENTS 21/22

04/22 04/21 Comment

Association net assets
Restricted acc. congress
Temporarily restricted

50,620
14,760

50,000
5,000

revenue from securities
Olympic Winter Games Beijing 2022

Accumulated surplus 5 195

65,385 55,195 increase in approx. mEUR 10

Provisions 672 751

Accounts payable 3,956 3,343 National Federations

Other liabilities 58 92

Deferred income 0 1,000 signing-fee EBU

70,071 60,381

12WE SEARCH FOR GREATNESS. S.

SIGNIFICANT TOPICS ARISING DURING THE AUDIT

u Methodology of accounting the expected receivables from the IOC for the
Olympic Winter Games in Beijing
§ IBUs obligations were completely fulfilled

§ According to the Austrian GAAP (UGB) a receivable must be accounted

§ Precautional deduction (final settlement has not yet been made)

u Valuation of receivables in connection with the Crisis in Ukraine
§ Liabilities against Russia (were netted out in the financial statements)

u Allocation to reserves
§ Allocation of a restricted reserve kEUR 620 (Congress)
§ Allocation of temporarily restricted reserve kEUR 14,760 for future expenses (Congress)

14WE SEARCH FOR GREATNESS. S. 14WE SEARCH FOR GREATNESS. S.

Engagement Partner

Project Manager

BDO AUDIT TEAM

Mag. Bernd Spohn
Director
CPA and Certified Tax Advisor

Tel: +43 5 70 375 - 1599
bernd.spohn@bdo.at

Mag. Josef Schima
Partner, Head of Financial Services
CPA and Certified Tax Advisor

Tel: +43 5 70 375 - 1426
josef.schima@bdo.at

Corinna Ogris
Senior Associate

Tel: +43 5 70 375 - 1449
corinna.ogris@bdo.at

9WE SEARCH FOR GREATNESS. S.

Assets in kEUR

FINANCIAL STATEMENTS 21/22

04/22 04/21 Comment

Intangible fixed assets 1,221 233 homepage

Tangible fixed assets 518

47,863

416

51,176Financial assets impairment rates / Ukraine
portfolio shifts

Accounts receivable 13,979 1,557 Olympic Winter Games Beijing 2022

Other receivables 262 156

Bank accounts 7,021 6,747

Deferred charges 207 96

70,071 60,381

13WE SEARCH FOR GREATNESS. S.

RESULT AND CONCLUSION

u Financial Assets – conservative investments, bank confirmations received

u Revenues – correct revenue recognition

u Contributions to National Federations – correct and in accordance with constitution

u The quality of the information and documentations was excellent

u No indication of compliance errors detected

u No indication of fraud detected

RESULT: UNQUALIFIED AUDIT OPINION

WE SEARCH FOR
GREATNESS.
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Biathlon Integrity Unit
‘Protecting the Integrity of Biathlon’

Louise Reilly

Finance 

2021/22
Total Spend: €1.76 million 
• Prevention: Increase spending from 3% to 11%
• Anti-Doping: 61% of budget spent (Olympic Year)
• Operations: 13% of budget

Future Financial Requirement
• 2023-24: € 2 351 915.47   5.5% increase
• 2024-25: € 2 496 236.24   5% increase
• 2025-26: € 2 592 954.31   5% increase

Operations

•2,030 Biological Samples Collected
•Greater Emphasis on Athletes Whereabouts
•Work on LIMS Evidence 
•External Review Commission 

Any concerns about a persons welfare can be raised with 
the BIU via the website baithlonintegrity.com .  Here 24 
hour number and a secure reporting portal can be found.
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THE BIATHLON FAMILY

Ø Total income is budgeted to € 47.4 million (35.0)

Ø NF support (Participation, Performance & Reach and 

Development support) € 18.3 million (13.3)

Ø OC support € 6.1 million (4)

Ø Prize money € 8.9 million (6.2) included WCH

Ø Indirect NF/OC Support € 4.8 million (4.5)

Ø Total Operations costs € 9.2 million (7)

Ø Investments/depreciation € 0.75 million (0.5)

BUDGET 2022/2023 COMPARED TO FY 2021/2022

IBU FINANCE AND ADMINISTRATION

Comparison Budget 22/23 
with FY 21/22 

FY 21/22 % Budget 22/23 %
Income    30 196 093 43 601 950
Other Income 1 960 182 1 204 500
IOC revenues 15 360 695 2 600 000
Total Income 47 516 970 47 406 450 100

*without accruals 35 040 079 100
NF Support -13 303 414 38 -18 300 000 39

Participation -8 052 679 -11 784 500
Performance Team & Reach -3 774 154 -4  750 000

Development support NF -1 476 581 -1 765 500
OC Support -4 016 749 11 -6 150 000 13

WC, IC, JC support OC -3 767 500 -5 800 000
Regional Cup support OC -249 249 -350 000

Prizemoney -6 195 445 18 -8 900 000 19
Indirect NF/OC support -4 512 685 13 -4 820 400 10

Infrastructure of events -975 048 -807 500
External services (Timing, Accreditation) -3 537 637 -4012 900

Total Operation cost  (staff costs incl.) -7 011 787 20 -9 265 989 19
Operation costs -4 299 642 -5 950 403

Staff costs -2 243 098 -2 568 586
Depreciation -469 047 -747 000

Operating result (EBIT) 12 476 891 100 -29 939 100
Income Interest and similar 623 031 150 000
Write-off financial investment  (interest & similar) -2 909841 -41 250
Release and allocation of reserves -10 380 000 0
Result -189 919 78 811

THE BIATHLON FAMILY

COMPARISON FY 21/22 WITH THE BUDGET 22/23

IBU FINANCE AND ADMINISTRATION

THE BIATHLON FAMILY

Ø Income from media & marketing 

rights are forecasted to increase 

every second year

Ø The long-term budget frames 
includes 4.3 million euros per fiscal 

year, of the temporarily reserves 

(IOC revenues) 

Ø Between 2 and 2.7 million euros per 

fiscal year are planned for future 
projects/ unforeseen.

Ø By fiscal year 25/26, the restricted 

reserves are planned to increase to 

56 million euros

2023/24 % 2024/25 % 2025/26 %

Income 43 900 000 49 300 000 48 700 000

Other Income 1 000 000 1 000 000 1 000 000

IOC revenues 4 300 000 4 300 000 4 300 000

49 200 000 100 54 600 000 100 54 000 000 100

NF Support -17 300 000 35 -18 500 000 34 -18 500 000 34

OC Support -6 200 000 13 -6 500 000 12 -5 500 000 10

Prizemoney -8 900 000 18 -9 500 000 17 -8 000 000 15

Indirect NF/OC Support -4 500 000 9 -5 200 000 10 -5 200 000 10

Total Operation Costs (staff costs incl.) -9 100 000 18 -9 900 000 18 -9 900 000 18

Operating costs -6 400 000 -6 900 000 -6 900 000

Staff costs -2 700 000 -3 000 000 -3 000 000

Funds for future projects/unforeseen -2 400 000 5 -2 770 000 5 -2 050 000 4

Depreciation -800 000 2 -850 000 2 -850 000 2

Result/needed result for Reserves 0 1 380 000 2 4 000 000 7

Total Costs -49 200 000 -53 220 000 -50 000 000

BUDGET FRAME 23/24, 24/25 AND 25/26

IBU FINANCE AND ADMINISTRATION

THE BIATHLON FAMILY

COMPARISON BUDGET FRAMES

IBU FINANCE AND ADMINISTRATION

UPDATED BUDGET 
2022/2023 
BUDGET FRAMES 
2023/2024, 2024/2025, 
202572026

THE BIATHLON FAMILY

Cost comparison FY 21/22 with Budget 22/23
Percentage in relation to income

COMPARISON FINANCIAL YEAR 2021/2022
WITH BUDGET 2022/2023

IBU FINANCE AND ADMINISTRATION

THE BIATHLON FAMILY

Participation

Performance

Development
§ Development support,

ongoing during the
financial year

§ Team Performance Bonus (NF Nations Score), 
payments April

§ Reach Performance Bonus (TV and digital), 
payments April

§ Participation, regular
payments during the season

§ Participation, based on previous
season payments June (2/3) and 
November (1/3) 

NF FINANCIAL SUPPORT FROM 22/23

IBU FINANCE AND ADMINISTRATION

THE BIATHLON FAMILY

Around 80 % is paid directly to NFs, OCs and Prizemoney
(incl. indirect support of 10%)

NF SUPPORT / OC SUPPORT / PRIZEMONEY

IBU FINANCE AND ADMINISTRATION

THE BIATHLON FAMILY

Support to NF’s, OC’s and Prizemoney has nearly 
doubled in the last 5 financial years!

+93 %

NF SUPPORT / OC SUPPORT / PRIZEMONEY

IBU FINANCE AND ADMINISTRATION



www.biathlonworld.com
Sonystrasse 20, 5081 Anif b. Salzburg, Austria 
Telephone +43 - 662 - 85 50 50


